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1. Allgemeine Bestimmungen 

 

Art. 1 Zweck 

1 Die Pensionskasse Kanton Solothurn (nachfolgend Pensionskasse genannt) bezweckt die berufliche 

Vorsorge der versicherten Personen gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Tod und Invalidität. 
2 Dieses Vorsorgereglement regelt die Beziehung zwischen der Pensionskasse und den Arbeitgebern 

sowie den versicherten oder anspruchsberechtigten Personen.  

Art. 2 Begriffe  

1 Die nachstehenden Begriffe haben für dieses Reglement und andere Reglemente der Pensions-

kasse folgende Bedeutung: 

 a) Arbeitgeber sind 

  1. der Kanton Solothurn für das Staatspersonal, die Träger der Volksschulen im Kanton Solo-

thurn für die Volksschullehrpersonen und die Solothurner Spitäler AG; 

  2. die angeschlossenen Unternehmungen (natürliche oder juristische Personen, inkl. öffentlich-

rechtliche Körperschaften, Anstalten und Stiftungen), die ihr gesamtes Personal oder Teile 

davon durch einen Anschlussvertrag bei der Pensionskasse versichern. 

 b) Arbeitnehmende sind Personen, die zu einem Arbeitgeber nach Buchstabe a in einem öffentlich-

rechtlichen Dienstverhältnis oder einem privatrechtlichen Arbeitsverhältnis stehen. 

 c) Versicherte Personen sind der Pensionskasse angeschlossene Arbeitnehmende sowie ehema-

lige Arbeitnehmende, die von der Pensionskasse Versicherungsleistungen beziehen. 

 d) Aktiv versicherte Personen sind versicherungspflichtige Personen, die zu einem Arbeitgeber in 

einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis oder in einem privatrechtlichen Arbeitsverhältnis ste-

hen. 

 e) Das massgebende Alter ergibt sich, sofern nichts anders festgelegt ist, aus der Differenz zwi-

schen dem laufenden Kalenderjahr und dem Geburtsjahr. 

 f) Das Referenzalter entspricht dem Referenzalter nach AHVG. Es finden die Übergangsbestim-

mungen nach AHVG Anwendung. 

 g) Altersversicherung ist die Versicherung gegen die wirtschaftlichen Folgen des Alters. 

 h) Risikoversicherung ist die Versicherung gegen die wirtschaftlichen Folgen von Tod und Invalidi-

tät. 

 i) Der Vorsorgeplan definiert die Vorsorgeleistungen und deren Finanzierung. Bei angeschlossenen 

Unternehmungen werden die wesentlichen Elemente des Vorsorgeplans im Anschlussvertrag 

festgelegt. 

 j) Das Zusatzsparen definiert die Möglichkeit der versicherten Person, innerhalb des Vorsorgeplans 

mit höheren Sparbeiträgen höhere Altersgutschriften zu erwerben. 

 k) Die Grundversicherung bezeichnet die Versicherung gemäss dem für den jeweiligen Arbeitgeber 

geltenden Vorsorgeplan gemäss Anhang 1. Die in diesem Reglement verwendeten Begriffe wie 

versicherter Lohn, Altersgutschrift oder Altersguthaben beziehen sich ausschliesslich auf die 

Grundversicherung. 

 l) Die Ergänzungsversicherung bezeichnet die Versicherung gemäss Anhang 2. 

 m) Eintrittsschwelle bezeichnet den Mindestlohn, ab welchem Arbeitnehmende in der beruflichen 

Vorsorge zu versichern sind. 

Art. 3 Kreis der aktiv versicherten Personen 

1 Wer bei einem Arbeitgeber in einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis steht und den Mindestlohn nach 

Art. 7 Abs. 1 BVG (CHF 22'680.00, Stand 01.01.2025) bezieht, untersteht ab 1. Januar nach Vollen-

dung des 17. Altersjahres für die Risiken Tod und Invalidität und ab 1. Januar nach Vollendung des 

24. Altersjahres auch für das Alter der obligatorischen Versicherung. Für Personen, die nach den 

Bestimmungen des IVG teilinvalid sind, wird der Mindestlohn nach Art. 7 Abs. 1 BVG entsprechend 

dem prozentualen Anteil ihres Teilrentenanspruchs gekürzt. Es gilt das Referenzalter nach Art. 2 

Bst. f. 
2 Bei angeschlossenen Unternehmungen können im Anschlussvertrag eindeutig definierte Personen-

gruppen von der Versicherung bei der Pensionskasse ausgeschlossen werden. 
3 Nicht der Versicherung unterstellt sind: 

 a) Arbeitnehmende mit einem befristeten Arbeitsvertrag von höchstens drei Monaten. Wird das Ar-

beitsverhältnis über die Dauer von drei Monaten hinaus verlängert, sind die Arbeitnehmenden 
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von dem Zeitpunkt an versichert, in dem die Verlängerung vereinbart wurde. Falls mehrere aufei-

nander folgende Anstellungen insgesamt länger als drei Monate dauern und kein Unterbruch drei 

Monate übersteigt, erfolgt die Aufnahme ab Beginn des insgesamt vierten Arbeitsmonats; wird 

jedoch vor dem ersten Arbeitsantritt vereinbart, dass die Anstellungs- oder Einsatzdauer insge-

samt drei Monate übersteigt, so erfolgt sie ab Beginn des Arbeitsverhältnisses. 

 b) Personen, die im Sinne der IV zu mindestens 70 Prozent invalid sind, sowie Personen, die provi-

sorisch weiterversichert werden nach Art. 26a BVG; 

 c) Arbeitnehmende, die nicht oder voraussichtlich nicht dauernd in der Schweiz tätig und im Ausland 

genügend versichert sind, sofern sie die Befreiung von der Aufnahme in die Pensionskasse bean-

tragen. Diese Ausnahme gilt nicht für Personen, die nach den bilateralen Verträgen und dem 

europäischen Recht, auf welches diese verweisen, der schweizerischen Gesetzgebung zur sozia-

len Sicherheit unterstehen. 
4 Bei angeschlossenen Unternehmungen kann im Anschlussvertrag eine tiefere Eintrittsschwelle als 

im BVG vorgesehen werden. 
5 Arbeitnehmende, die alle übrigen Anforderungen an die Versicherungspflicht nach BVG erfüllen, 

werden auch dann versichert, wenn sie bei einem Arbeitgeber im Sinne von Art. 2 Abs. 1 Bst. a ne-

benberuflich tätig und im Hauptberuf bereits obligatorisch bei der Pensionskasse versichert oder 

selbstständig sind. Sie können den Verzicht auf die Versicherung erklären.  
6 Erwerbseinkommen, das nicht bei einem Arbeitgeber im Sinne von Art. 2 Abs. 1 Bst. a verdient wird, 

kann nicht versichert werden. 

Art. 4 Beginn der Versicherung 

1 Die Versicherung beginnt an dem Tag, an dem das Arbeitsverhältnis anfängt oder erstmals Lohnan-

spruch besteht, in jedem Fall aber im Zeitpunkt, da der oder die Arbeitnehmende sich auf den Weg 

zur Arbeit begibt. 

Art. 5 Ende der Versicherung 

1 Die Versicherung endet bei bestehendem Arbeitsverhältnis mit Unterschreiten der Eintrittsschwelle 

und mit Auflösung des Arbeitsverhältnisses oder des Anschlussvertrages. Vorbehalten bleiben Art. 9 

und Art. 10. 

2 Die Versicherung endet zudem bei Erreichen des Referenzalters (vorbehältlich Art. 22). 
3 Bis zum Beginn eines neuen Vorsorgeverhältnisses, längstens aber während eines Monates nach 

Beendigung des Vorsorgeverhältnisses, besteht ohne Beitragspflicht noch die Risikoversicherung. 

Art. 6 Massgebender Lohn 

1 Der massgebende Lohn entspricht dem AHV-beitragspflichtigen Lohn, vermindert um Lohnbestand-

teile, die nur gelegentlich anfallen. Folgende gelegentlich anfallenden Lohnbestandteile werden nicht 

berücksichtigt: 

 a) Dienstaltersgeschenke; 

 b) ausserordentliche Zulagen für besondere Leistungen; 

 c) Vergütungen und Zulagen für die Auszahlung eines positiven Gleitzeitsaldos oder Überzeitarbeit; 

 d) Vergütungen für nicht bezogene Ferien bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses; 

 e) Entschädigungen bei Entlassungen. 
2 Der massgebende Lohn entspricht höchstens dem achtfachen oberen Grenzlohn nach BVG. 
3 Bei unterjährigen Lohnanpassungen wird der massgebende Lohn neu festgelegt.  
4 Bei angeschlossenen Unternehmungen können weitere, nur gelegentlich anfallende Lohnbestand-

teile als nicht versichert definiert werden. Zudem kann ein tieferes Maximum festgelegt werden. 

Dieses muss aber mindestens dem zweifachen oberen Grenzlohn nach BVG entsprechen. 

Art. 7 Versicherter Lohn 

1 Der versicherte Lohn entspricht dem massgebenden Lohn abzüglich eines Koordinationsabzugs, 

mindestens aber dem minimalen koordinierten Lohn nach BVG. 
2 Sinkt der Jahreslohn vorübergehend wegen Krankheit, Unfall, Arbeitslosigkeit, Mutterschaft, Vater-

schaft, Betreuungsurlaub, Adoptionsurlaub oder aus ähnlichen Gründen, so behält der bisherige 

versicherte Lohn mindestens so lange Gültigkeit, als die Lohnfortzahlungspflicht des Arbeitgebers 

nach dem Personalrecht des Kantons Solothurn sowie nach Art. 324a OR bestehen würde oder ein 

Mutterschaftsurlaub nach Art. 329f OR, ein Vaterschaftsurlaub nach Art. 329g OR, ein Betreuungsur-

laub nach Art. 329i OR oder ein Adoptionsurlaub nach Art. 329j OR dauert. Die versicherte Person 

kann jedoch die Herabsetzung des versicherten Lohnes verlangen. 
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Art. 8 Koordinationsabzug 

1 Der Koordinationsabzug entspricht 75 Prozent der maximalen Rente nach AHVG. Bei Teilbeschäfti-

gung wird der Koordinationsabzug anteilmässig berechnet. Bei Personen, die gemäss IVG teilweise 

invalid sind, wird der Koordinationsabzug entsprechend dem prozentualen Anteil des Teilrentenan-

spruchs gekürzt. 

Art. 9 Freiwillige Versicherung bei Wegfall Versicherungspflicht 

1 Die versicherte Person kann die Versicherung für höchstens zwölf Monate freiwillig weiterführen, 

wenn bei bestehendem Arbeitsverhältnis die Versicherungspflicht entfällt und die Austrittsleistung 

nicht verlangt wird. Die freiwillige Versicherung ist mit Meldung an die Pensionskasse bis 30 Tagen 

nach Wegfall der Versicherungspflicht zu verlangen. Die Meldung hat die Dauer der freiwilligen Ver-

sicherung zu enthalten. Zudem hat die versicherte Person der Pensionskasse mitzuteilen, in 

welchem Umfang sie die Versicherung weiterführen will. Die versicherte Person kann die Weiterver-

sicherung im bisherigen Umfang oder die Weiterversicherung ohne weiteren Aufbau der 

Altersvorsorge, beschränkt auf die Risiken Tod und Invalidität, verlangen. Die Austrittsleistung bleibt 

in der Pensionskasse und wird verzinst, auch wenn die Altersvorsorge nicht weiter aufgebaut wird. 
2 Die Bestimmungen des PKG und dieses Reglements finden auf die freiwillige Versicherung sinnge-

mäss Anwendung. Es gelten folgende Abweichungen: 

 a) Der freiwillig versicherte Lohn entspricht dem versicherten Lohn vor Wegfall der Versicherungs-

pflicht. 

 b) Die versicherte Person bezahlt auf dem freiwillig versicherten Lohn die reglementarischen Arbeit-

nehmer- und Arbeitgeberbeiträge vollumfänglich selbst. Die versicherte Person hat auch allfällige 

Sanierungsbeiträge zu leisten. Die Beiträge sind innert 30 Tagen seit Rechnungsdatum zahlbar. 

Nach Ablauf der Zahlungsfrist ist ein Verzugszins von 5 Prozent gemäss Art. 104 Abs. 1 OR zu 

bezahlen. Die Kosten für Mahnungen und Inkassobemühungen bestimmen sich nach dem Ge-

bührenreglement und werden der versicherten Person auferlegt. 
3 Sofern nicht vorher ein versichertes Risiko (Tod, Invalidität) eingetreten ist, endet die freiwillige Ver-

sicherung: 

 a) wenn das Referenzalter erreicht wird; 

 b) bei Wiederaufleben der obligatorischen Versicherungspflicht; 

 c) bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses; 

 d) mit Ablauf der Dauer der freiwilligen Versicherung. 
4 Bei Beendigung der freiwilligen Versicherung nach Absatz 1 oder bei Beendigung des Arbeitsverhält-

nisses nach Absatz 3 Buchstabe c wird die in diesem Zeitpunkt bestehende Freizügigkeitsleistung 

ausgerichtet. Vorbehalten bleibt die Ausrichtung einer Altersrente. Wird die versicherte Person bei 

der Pensionskasse obligatorisch weiterversichert, wird das Altersguthaben weitergeführt. 
5 Die Vorsorgeeinrichtung kann die Weiterversicherung auf das nächste Monatsende kündigen, wenn 

Beitragsausstände, trotz bereits erfolgter Zahlungserinnerung mit 30-tägiger Zahlungsfrist, nach ei-

ner letzten Mahnung nicht innerhalb von 30 Tagen beglichen werden. Die Leistungen der 

Pensionskasse werden nur auf Basis der effektiv entrichteten Beiträge erbracht. 

Art. 9bis Weiterversicherung des bisherigen versicherten Verdienstes 

1 Die versicherte Person, deren Lohn sich nach dem 58. Altersjahr um höchstens die Hälfte reduziert, 

kann die Vorsorge für den bisherigen versicherten Verdienst freiwillig weiterführen. Die freiwillige 

Versicherung ist mit Meldung an die Pensionskasse bis 30 Tage nach Reduktion des Lohnes zu ver-

langen.  
2 Die Bestimmungen des PKG und dieses Reglements finden auf die freiwillige Versicherung sinnge-

mäss Anwendung. Es gelten folgende Abweichungen: 

 a) Der freiwillig versicherte Lohn entspricht dem bisherigen versicherten Lohn; 

 b) Die versicherte Person trägt die Differenz zwischen allen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträ-

gen auf dem freiwillig versicherten Lohn und denjenigen auf dem effektiv erzielten Lohn.  
3 Sofern nicht vorher ein versichertes Risiko (Tod, Invalidität) eingetreten ist, endet die freiwillige Ver-

sicherung: 

 a) wenn das Referenzalter erreicht wird; 

 b) bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses. 
4 Bei Beendigung der freiwilligen Versicherung infolge Beendigung des Arbeitsverhältnisses nach Ab-

satz 3 Buchstabe b wird die in diesem Zeitpunkt bestehende Freizügigkeitsleistung ausgerichtet. 

Vorbehalten bleibt die Ausrichtung einer Altersrente. 
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Art. 10 Weiterführung der Versicherung nach Entlassung 

1 Wenn das Arbeitsverhältnis nach Vollendung des 58. Altersjahres vom Arbeitgeber aufgelöst wurde, 

wird auf Verlangen der versicherten Person deren Vorsorge im bisherigen Umfang bis längstens 

zum Referenzalter weitergeführt. 
2 Die versicherte Person hat die Weiterführung der Versicherung schriftlich innert 30 Tagen nach Be-

endigung des Arbeitsverhältnisses und unter Nachweis der durch den Arbeitgeber ausgesprochenen 

Auflösung des Arbeitsverhältnisses zu verlangen. Als Nachweis gelten die Kündigung durch den Ar-

beitgeber oder eine Aufhebungsvereinbarung. 
3 Zudem hat die versicherte Person der Pensionskasse mitzuteilen, in welchem Umfang sie die Versi-

cherung weiterführen will. Die versicherte Person kann die Weiterversicherung im bisherigen 

Umfang – mit oder ohne bisherigem Zusatzsparen – oder die Weiterversicherung ohne weiteren Auf-

bau der Altersvorsorge, beschränkt auf die Risiken Tod und Invalidität, verlangen. Sie kann die 

Beschränkung auf die Risiken Tod und Invalidität auch erst in einem späteren Zeitpunkt verlangen. 

Die Austrittsleistung bleibt in der Pensionskasse, auch wenn die Altersvorsorge nicht weiter aufge-

baut wird. 
4 Der freiwillig versicherte Lohn entspricht unverändert dem letzten versicherten Lohn vor der freiwilli-

gen Versicherung. 
5 Die reglementarischen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge sind vollumfänglich von der versicher-

ten Person monatlich zu leisten.  Auf den von der versicherten Person geleisteten Beiträgen erfolgt 

bei der Berechnung des Mindestbetrages gemäss Art. 17 FZG kein Alterszuschlag von 4 Prozent. 

Die versicherte Person hat auch allfällige Sanierungsbeiträge zu leisten. Die Beiträge sind innert 

30 Tagen seit Rechnungsdatum zahlbar. Nach Ablauf der Zahlungsfrist ist ein Verzugszins von 

5 Prozent gemäss Art. 104 Abs. 1 OR zu bezahlen. Die Kosten für Mahnungen und Inkassobemü-

hungen bestimmen sich nach dem Gebührenreglement und werden der versicherten Person 

auferlegt. 
6 Sofern nicht vorher ein versichertes Risiko (Tod, Invalidität) eingetreten ist, endet die freiwillige Ver-

sicherung: 

 a) wenn die versicherte Person das Referenzalter erreicht; 

 b) wenn beim Eintritt in eine neue Vorsorgeeinrichtung mehr als zwei Drittel der Austrittsleistung für 

den Einkauf in die vollen reglementarischen Leistungen benötigt werden. 
7 Tritt die versicherte Person in eine neue Vorsorgeeinrichtung ein, so hat die Pensionskasse die Aus-

trittsleistung in dem Umfang an die neue Vorsorgeeinrichtung zu überweisen, als sie für den Einkauf 

in die vollen reglementarischen Leistungen verwendet werden kann. Verbleibt danach mindestens 

ein Drittel der Austrittsleistung in der Kasse, so kann die versicherte Person die Versicherung bei der 

Pensionskasse entsprechend der darin verbleibenden Austrittsleistung weiterführen. Der freiwillig 

versicherte Lohn reduziert sich im gleichen Verhältnis wie die Austrittsleistung im Zeitpunkt der Über-

weisung. 
8 Die versicherte Person kann die Weiterversicherung jederzeit auf das nächste Monatsende kündi-

gen.  
9 Die Vorsorgeeinrichtung kann die Weiterversicherung auf das nächste Monatsende kündigen, wenn 

Beitragsausstände, trotz bereits erfolgter Zahlungserinnerung mit 30-tägiger Zahlungsfrist, nach ei-

ner letzten Mahnung nicht innerhalb von 30 Tagen beglichen werden. Die Leistungen der 

Pensionskasse werden nur auf Basis der effektiv entrichteten Beiträge erbracht. 
10 Endet die freiwillige Versicherung vor Erreichen des 65. Altersjahres und belegt die versicherte Per-

son nicht innert 30 Tagen nach Beendigung der Versicherung, dass sie eine Erwerbstätigkeit 

weiterführt oder sich beim Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum als arbeitslos gemeldet hat, ent-

steht der Anspruch auf eine Altersrente mit Beendigung der Versicherung. 
11 Hat die freiwillige Versicherung mehr als zwei Jahre gedauert, so ist ein Vorbezug oder eine Ver-

pfändung für Wohneigentum nicht mehr möglich.  
12 Die Altersleistung wird in Rentenform ausgerichtet. Es wird keine Kapitalabfindung ausbezahlt (vor-

behältlich Art. 28 Abs. 3). 
13 Im Übrigen finden die Bestimmungen des PKG und dieses Reglements auf die freiwillige Versiche-

rung sinngemäss Anwendung. 
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Art. 11 Vorsorgepläne 

1 Die Pensionskasse bietet drei Vorsorgepläne an: 

 a) Einen Vorsorgeplan 1 für den Kanton Solothurn für das Staatspersonal, die Träger der Volks-

schulen im Kanton Solothurn für die Volksschullehrpersonen und die Solothurner Spitäler AG; 

 b) Einen Vorsorgeplan 1, einen Vorsorgeplan 2 und einen Vorsorgeplan 3 für die angeschlossenen 

Unternehmungen (natürliche oder juristische Personen, inkl. öffentlich-rechtliche Körperschaften, 

Anstalten und Stiftungen), die ihr gesamtes Personal oder Teile davon durch einen Anschlussver-

trag bei der Pensionskasse versichern. 
2 Im Anschlussvertrag können ein oder mehrere Vorsorgepläne festgelegt werden, die für das Perso-

nal oder unterschiedliche Personalkategorien der Unternehmung gelten. 
3 Die angeschlossenen Unternehmungen haben die Möglichkeit, den Vorsorgeplan auf 1. Januar des 

Folgejahres zu wechseln, sofern dieser Wechsel bis zum 31. Oktober des laufenden Jahres mit der 

Pensionskasse vertraglich vereinbart wird.  
4 Falls bei einem Wechsel des Vorsorgeplans oder bei einer Änderung der Planelemente mit verbes-

serten Leistungen versicherte Personen von einer Arbeitsunfähigkeit betroffen sind, welche ein 

erhöhtes Risiko für Invalidität oder Tod beinhaltet, kann die PKSO den Planwechsel ablehnen. Bei 

einem Leistungsfall innert fünf Jahre nach dem Wechsel kann sie die Leistungen der betroffenen 

versicherten Personen auf der Grundlage des Vorsorgeplans inklusive der weiteren Planelemente 

berechnen, welcher vor dem Planwechsel Geltung hatte. 
5 Die Höhe der Beiträge der versicherten Personen und der Arbeitgeber in Prozenten des versicherten 

Lohns sind unter Berücksichtigung der Finanzierungsvorschriften des PKG in Anhang 1 dieses Reg-

lements festgelegt.  
6 Im Anschlussvertrag mit einer angeschlossenen Unternehmung kann in Abhängigkeit des Vorsorge-

plans ein prozentualer Abschlag oder Zuschlag zu den in § 12 Abs. 2 PKG enthaltenen 

Sanierungsbeiträgen festgelegt werden. 

Art. 12 Zusatzsparen 

1 Für Arbeitnehmende eines Arbeitgebers im Sinne von Art. 2 Abs. 1 Bst. a Ziff. 1 im Vorsorgeplan 1 

mit den dort definierten Beitragssätzen besteht ab Alter 25 die Möglichkeit, sich für ein Zusatzsparen 

zu entscheiden und mit höheren Beiträgen höhere Altersgutschriften zu erwerben. Für Arbeitneh-

mende eines Arbeitgebers im Sinne von Art. 2 Abs. 1 Bst. a Ziff. 2 im Vorsorgeplan 1 besteht diese 

Möglichkeit, sofern sie im Anschlussvertrag vorgesehen ist. 
2 Der Wechsel zum Zusatzsparen und die Beendigung des Zusatzsparens können jeweils bis spätes-

tens Ende des laufenden Monats mit Wirkung frühestens ab dem ersten Tag des darauffolgenden 

Monats erfolgen. 

Art. 13 Auskunfts- und Meldepflicht der versicherten Person 

1 Die versicherte und die anspruchsberechtigte Person, oder bei deren Verhinderung ihre Angehöri-

gen, haben der Pensionskasse und deren Vertrauensarzt oder deren Vertrauensärztin über alle 

Angelegenheiten, die das Versicherungsverhältnis berühren, wahrheitsgetreu Auskunft zu geben. 

Sie haben den Vertrauensarzt oder die Vertrauensärztin vom Arztgeheimnis zu entbinden.  
2 Die versicherte und die anspruchsberechtigte Person, oder bei deren Verhinderung ihre Angehöri-

gen, haben der Pensionskasse Veränderungen, die für das Vorsorgeverhältnis relevant sind, innert 

vier Wochen von sich aus zu melden. Bei einer Verletzung der Meldepflicht kann die Pensionskasse 

die Herabsetzung oder die Rückerstattung der Versicherungsleistungen rückwirkend auf den Eintritt 

der für den Anspruch erheblichen Änderung anordnen. 
3 Die versicherte und die anspruchsberechtigte Person, oder bei deren Verhinderung ihre Angehöri-

gen, haben auf Verlangen der Pensionskasse und auf eigene Kosten einen Lebens- und 

Zivilstandsnachweis zu erbringen. 
4 Die versicherte und die anspruchsberechtigte Person, oder bei deren Verhinderung ihre Angehöri-

gen, informieren die Pensionskasse über Haftungsansprüche gegenüber Dritten. 
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Art. 14 Auskunfts- und Meldepflicht der Arbeitgeber 

1 Die Arbeitgeber melden der Pensionskasse umgehend und unaufgefordert: 

 a) sämtliche zu versichernden Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen; 

 b) alle zur Durchführung der Versicherung nötigen Angaben über Beginn, Änderung und Beendi-

gung von Anstellungen (Ein‐ und Austritte, Lohn, Todes‐ und Invaliditätsfälle); 

 c) Änderungen von Personendaten der versicherten Personen (Name, Adresse, Zivilstand etc.), 

welche Einfluss auf das Vorsorgeverhältnis haben. 
2 Die Arbeitgeber haben die Lohnmeldeliste auszufüllen und der Pensionskasse bis spätestens Mitte 

Januar einzureichen.  
3 Die Arbeitgeber tragen die Folgen, die sich aus der Verletzung der Auskunfts‐ und Meldepflicht erge-

ben.  
4 Bei einer Verletzung der Auskunfts‐ und Meldepflicht kann die Pensionskasse eine Umtriebsentschä-

digung gemäss Gebührenreglement erheben und das Vertragsverhältnis binnen vier Wochen seit 

Kenntnisnahme der Verletzung kündigen. 

Art. 15 Informationspflicht der Pensionskasse, Datensicherheit, Schweigepflicht 

1 Die Pensionskasse orientiert die versicherten Personen nach den bundesrechtlichen Vorschriften 

jährlich über die Versicherungsleistungen und erteilt ihnen die nötigen Auskünfte im Zusammenhang 

mit der beruflichen Vorsorge. Die Pensionskasse weist die versicherten Personen auf die Möglich-

keiten der Erhaltung des Vorsorgeschutzes hin. Sie macht sie namentlich darauf aufmerksam, wie 

sie den Vorsorgeschutz für den Todes- und Invaliditätsfall beibehalten können. 
2 Um ihre Aufgaben als Vorsorgeeinrichtung zu erfüllen, ist die Pensionskasse gesetzlich berechtigt, 

Personendaten – einschliesslich besonders schützenswerter Personendaten – unter Berücksichti-

gung der Datensicherheit zu bearbeiten oder durch Dritte bearbeiten zu lassen. Sie leitet 

insbesondere der Revisionsstelle und dem Experten oder der Expertin für berufliche Vorsorge dieje-

nigen Personendaten weiter, welche diese für die Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen. 
3 Personen, die an der Durchführung sowie der Kontrolle oder der Beaufsichtigung der Durchführung 

der beruflichen Vorsorge beteiligt sind, haben gegenüber Dritten Verschwiegenheit zu bewahren. 

Art. 16 Vorsorgeausgleich bei Scheidung 

1 Die Bestimmungen zum Vorsorgeausgleich bei Scheidung, wenn der Vorsorgefall bereits eingetreten 

ist, sind aus Anhang 3 ersichtlich. 
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2. Finanzierung 

Art. 17 Dauer der Beitragspflicht 

1 Die Beitragspflicht beginnt 

 a) für die Altersleistungen am 1. Januar nach der Vollendung des 24. Lebensjahres der versicherten 

Person; 

 b) für die Risikoleistungen am 1. Januar nach der Vollendung des 17. Lebensjahres der versicherten 

Person. 
2 Die Beitragspflicht endet 

 a) wenn die Versicherung endet; 

 b) im Rahmen der von der versicherten Person bezogenen Altersleistungen oder einer Invalidität; 

 c) wenn die versicherte Person das Referenzalter erreicht, vorbehalten bleibt die Weiterversiche-

rung nach dem Referenzalter gemäss Art. 22. 

Art. 18 Beiträge der versicherten Personen für die Alters- und Risikoversicherung 

1 Zur Finanzierung der Versicherungsleistungen bei Alter, Invalidität und Tod leisten die versicherten 

Personen Beiträge. 
2 Der Beitrag zur Finanzierung der Risikoleistungen bei Invalidität und Tod wird längstens bis zur Er-

reichung des Referenzalters geleistet. 
3 Die Arbeitgeber sind verpflichtet, der PKSO die Beiträge der versicherten Personen zusammen mit 

den Arbeitgeberbeiträgen monatlich innert 30 Tagen seit Rechnungsdatum zu zahlen. Nach Ablauf 

der Zahlungsfrist ist ein Verzugszins von 5 Prozent gemäss Art. 104 Abs. 1 OR geschuldet. 
4 Die Höhe der Beiträge in Prozenten des versicherten Lohns sind in Abhängigkeit des anwendbaren 

Vorsorgeplans in Anhang 1 festgelegt. 

Art. 18bis Arbeitgeberbeitragsreserven 

1 Es können Arbeitgeberbeitragsreserven gebildet werden, welche gesondert ausgewiesen werden. 

Diesen Reserven können freiwillige Zuwendungen des Arbeitgebers gutgeschrieben werden. 
2 Mit dem Einverständnis des Arbeitgebers können diese Reserven für die Zahlung von Arbeitgeber-

beiträgen und -einlagen verwendet werden. Der Arbeitgeber erteilt der Pensionskasse die dafür 

notwendigen Instruktionen. Eine Rückübertragung an den Arbeitgeber ist ausgeschlossen. 
3 Das Guthaben wird mit dem BVG-Mindestzinssatz verzinst.  
4 Eine Arbeitgeberbeitragsreserve ist auf den fünffachen Jahresbeitrag des Arbeitgebers begrenzt. 

Art. 18ter Arbeitgeberbeitragsreserven mit Verwendungsverzicht 

1 Im Fall einer Unterdeckung kann der Arbeitgeber Einlagen und Mittel der ordentlichen Arbeitgeber-

beitragsreserve in eine gesonderte Arbeitgeberbeitragsreserve mit Verwendungsverzicht einbringen. 

Die Einlagen dürfen den Betrag der Unterdeckung nicht übersteigen und werden nicht verzinst. 
2 Sobald die Unterdeckung behoben ist, werden die Mittel der Arbeitgeberbeitragsreserven mit Ver-

wendungsverzicht in die ordentlichen Arbeitgeberbeitragsreserven übertragen. 

Art. 19 Altersgutschriften 

1 Der versicherten Person werden entsprechend den für die Altersleistungen entrichteten Beiträgen 

Altersgutschriften gutgeschrieben. Die Höhe der Altersgutschriften in Abhängigkeit vom geltenden 

Vorsorgeplan ist aus Anhang 1 ersichtlich. 

Art. 20 Altersguthaben 

1 Das Altersguthaben samt Zinsen besteht aus den: 

 a) Altersgutschriften; 

 b) eingebrachten Freizügigkeitsleistungen; 

 c) freiwilligen Einkäufen; 

 d) Auszahlung und Rückzahlungen im Rahmen der WEF; 

 e) scheidungsrechtlichen Zahlungen; 

 f) allfälligen durch die Verwaltungskommission beschlossenen Zuwendungen; 

 g) allfälligen durch die Arbeitgeber finanzierten Einlagen und Einkäufen; 

 h) den Zinsen auf den oben erwähnten Beträgen. 

  



 

12 
 

Art. 21 Verzinsung des Altersguthabens 

1 Die Altersgutschriften werden ab dem 1. Januar, der ihrer Fälligkeit folgt, verzinst. Alle anderen in 

Art. 20 Absatz 1 erwähnten Einlagen werden sofort verzinst. 
2 Die Verwaltungskommission bestimmt jährlich Ende Jahr den Jahresendzinssatz für das ablaufende 

Kalenderjahr (siehe Anhang 4). Zusätzlich legt sie den unterjährigen Zinssatz für das kommende Ka-

lenderjahr fest. Den per 31. Dezember des abgelaufenen Kalenderjahrs aktiv versicherten Personen 

wird per diesem Datum der Jahresendzinssatz gutgeschrieben. 
3 Im Fall einer Sanierung der Pensionskasse nach § 12 Abs. 3 PKG mit Minderverzinsung der Alters-

guthaben unter dem Mindestzinssatz nach BVG entspricht der Jahresendzinssatz für das ablaufende 

Kalenderjahr dem vorgängig für dieses Kalenderjahr festgelegten unterjährigen Zinssatz. 
4 Bei unterjährigem Austritt (1. Januar bis 30. Dezember) entspricht der Zinssatz im Austrittsjahr dem 

unterjährigen Zinssatz. Eine nachträgliche Anpassung an den Jahresendzinssatz findet nicht statt. 
5 Bei Vorbezug im Rahmen der WEF sowie bei der Berechnung der Austrittsleistung infolge Eheschei-

dung kommt unterjährig im Auszahlungs- bzw. im Berechnungsjahr (1. Januar bis 30. Dezember) der 

unterjährige Zinssatz zur Anwendung. 
6 Bei unterjähriger Pensionierung (1. Januar bis 30. Dezember) gilt im Pensionierungsjahr der unter-

jährige Zinssatz, gleiches gilt für unterjährige Todesfälle. 

Art. 22 Weiterversicherung nach Erreichen des Referenzalters 

1 Wird das Arbeitsverhältnis einer versicherten Person nach Erreichen des Referenzalters weiterge-

führt, wird, solange das Arbeitsverhältnis besteht, längstens aber bis zur Vollendung des 

70. Lebensjahres, die Versicherung weitergeführt, sofern vom Arbeitgeber auf Verlangen der versi-

cherten Person keine gegenteilige Meldung erfolgt.  
2 Der versicherte Lohn wird gemäss § 3 Abs. 1 Bst. e PKG an das Einkommen angepasst, entspricht 

aber maximal dem versicherten Lohn vor Erreichen des ordentlichen Referenzalters. 
3 Sofern vom Arbeitgeber auf Verlangen der versicherten Person keine gegenteilige Meldung erfolgt, 

leisten versicherte Person und Arbeitgeber zur Finanzierung der Altersgutschriften weiterhin einen 

prozentualen Beitrag des versicherten Lohns. Die prozentualen Beiträge entsprechen denjenigen 

unmittelbar vor Erreichen des Referenzalters. Bei angeschlossenen Unternehmungen kann im An-

schlussvertrag eine davon abweichende Regelung getroffen werden, wobei der Prozentwert zur 

Bestimmung der Altersgutschrift in Abhängigkeit des versicherten Lohns nach dem Referenzalter 

maximal demjenigen unmittelbar vor Erreichen des Referenzalters entsprechen darf. 
4 Beiträge für die Risikoversicherung sind nicht zu entrichten.  

Art. 23 Finanzierung der AHV-Ersatzrente 

1 Die Arbeitgeber beteiligen sich gemäss § 9 PKG oder einer analogen Regelung an der Finanzierung 

der AHV-Ersatzrente. Bei angeschlossenen Unternehmungen wird eine allfällige ganze oder teil-

weise Finanzierung der AHV-Ersatzrente durch den Arbeitgeber im Anschlussvertrag geregelt. Falls 

der Arbeitgeber eine Finanzierung der AHV-Ersatzrente nicht vorsieht, hat dessen Personal keinen 

Anspruch auf einen Bezug der AHV-Ersatzrente.  
2 Der Arbeitgeber hat seine Beteiligung mit einer Einmalzahlung zu finanzieren. Der gesamte Betrag 

ist innert 30 Tagen seit Rechnungsdatum zahlbar. Nach Ablauf der Zahlungsfrist hat der Arbeitgeber 

einen Verzugszins von 5 Prozent gemäss Art. 104 Abs. 1 OR zu bezahlen. Die Kosten für Mahnun-

gen und Inkassobemühungen bestimmen sich nach dem Gebührenreglement und werden dem 

Arbeitgeber auferlegt. Eine Rückerstattung der Beteiligung ist ausgeschlossen, auch dann, wenn der 

Ersatzrentenanspruch vor Erreichen des Referenzalters endet. 
3 Soweit die AHV-Ersatzrente lediglich teilweise durch den Arbeitgeber finanziert ist, wird sie von der 

versicherten Person in der Form einer lebenslänglichen Kürzung der Altersrente oder durch eine 

Vorfinanzierung mittels Einmalzahlung getragen. Bei Bezug der gesamten Altersleistungen in Form 

einer Kapitalabfindung muss die AHV-Ersatzrente von der versicherten Person zwingend durch eine 

Vorfinanzierung mittels Einmalzahlung getragen werden. 
4 Der erforderliche Finanzierungsbetrag ergibt sich aus der Summe der der versicherten Person aus-

bezahlten AHV-Ersatzrenten, welche mit dem Finanzierungsanteil der versicherten Person in 

Prozenten multipliziert wird.  
5 Bei einer Vorfinanzierung durch die versicherte Person ist der gesamte Finanzierungsbetrag zu Be-

ginn des Anspruchs auf die AHV-Ersatzrente innert 30 Tagen seit Rechnungsdatum zahlbar. Bei 

Zahlungsverzug der versicherten Person entfällt die Möglichkeit der Vorfinanzierung. Eine Rücker-

stattung des Finanzierungsbetrags ist ausgeschlossen, auch dann, wenn der Anspruch auf die AHV-

Ersatzrente vor Erreichen des Referenzalters endet.  



 

13 
 

6 Bei einer Finanzierung in Form der Rentenkürzung wird die Altersrente ab Erlöschen des Anspruchs 

auf die AHV-Ersatzrente gekürzt. Die Höhe dieser Kürzung wird ausgehend vom erforderlichen Fi-

nanzierungsbetrag und anhand des bei Anspruchsbeginn für den Zeitpunkt des Referenzalters 

geltenden Umwandlungssatzes ermittelt. 

Art. 24 Übertragung der Freizügigkeitsleistungen und Einkäufe 

1 Die versicherte Person ist bei Eintritt verpflichtet, der Pensionskasse die Freizügigkeitsleistungen 

aus früheren Vorsorgeverhältnissen zu übertragen. 
2 Die versicherte Person kann sich im Zeitpunkt des Eintritts oder bis zum Eintritt eines versicherten 

Ereignisses (Alter, Invalidität und Tod) mit freiwilligen Zahlungen in die Leistungen der Pensions-

kasse einkaufen.  
3 Der Einkauf darf zusammen mit den eingebrachten Freizügigkeitsleistungen und dem vorhandenen 

Altersguthaben den Richtwert des Altersguthabens entsprechend dem anwendbaren Vorsorgeplan 

gemäss Anhang 1 nicht überschreiten. Der Höchstbetrag der Einkaufssumme reduziert sich im Um-

fang der Altersleistung, welche die versicherte Person aus einer Vorsorgeeinrichtung bezieht oder 

bezogen hat. 
4 Pro Kalenderjahr sind mehrere Einkäufe möglich. Der Mindestbetrag für einen Einkauf beträgt 

CHF 2'000.00. 
5 Bei Einkäufen nach Absatz 2 gelten überdies die bundesrechtlichen Einkaufsbeschränkungen1). Dies 

betrifft Personen, die: 

 a) während einer gewissen Zeit statt in der 2. Säule in der Säule 3a vorgesorgt haben; 

 b) Guthaben der 2. Säule in einer Freizügigkeitseinrichtung haben; 

 c) aus dem Ausland zuziehen und noch nie einer Vorsorgeeinrichtung in der Schweiz angehört ha-

ben. 
6 Wurden Einkäufe getätigt, so dürfen die daraus resultierenden Leistungen innerhalb der nächsten 

drei Jahre nicht in Kapitalform aus der Pensionskasse zurückgezogen werden. Wurden Vorbezüge 

für die Wohneigentumsförderung getätigt, so dürfen freiwillige Einkäufe erst vorgenommen werden, 

wenn die Vorbezüge zurückbezahlt sind. 
7 Von der Begrenzung ausgenommen sind die Wiedereinkäufe im Fall der Ehescheidung oder gericht-

lichen Auflösung einer eingetragenen Partnerschaft nach Art. 22c FZG. 
8 Die Pensionskasse kann die steuerliche Abzugsfähigkeit der Einkäufe nicht garantieren. 

Art. 25 Massnahmen bei Unterdeckung 

1 Bei einer Unterdeckung legt die Verwaltungskommission in Zusammenarbeit mit dem Experten oder 

der Expertin für berufliche Vorsorge die erforderlichen Massnahmen zur Behebung der Unterde-

ckung fest. Sie stützt sich dabei auf die im PKG und in Art. 30f sowie Art. 65d BVG festgelegten 

Grundsätze. Die Freizügigkeitsleistungen müssen in jedem Fall garantiert bleiben. 
2 Sofern andere Massnahmen nicht zum Ziel führen, kann die Pensionskasse während der Dauer ei-

ner Unterdeckung: 

 a) nach den Regeln von § 12 PKG von Arbeitgebern und versicherten Personen Beiträge zur Behe-

bung der Unterdeckung erheben. Der Beitrag der Arbeitgeber muss mindestens gleich hoch sein 

wie die Summe der Beiträge der versicherten Personen; 

 b) die Verzinsung der Altersguthaben unter den BVG-Mindestzinssatz senken; 

 c) von den Rentenbezügern und -bezügerinnen einen Beitrag zur Behebung einer Unterdeckung 

erheben. Die Erhebung dieses Beitrags erfolgt durch Verrechnung mit den laufenden Renten. Der 

Beitrag darf nur auf dem Teil der laufenden Rente erhoben werden, der in den letzten zehn Jah-

ren vor der Einführung dieser Massnahme durch gesetzlich oder reglementarisch nicht 

vorgeschriebene Erhöhungen entstanden ist. Er darf nicht auf Versicherungsleistungen bei Alter, 

Tod und Invalidität der obligatorischen Vorsorge erhoben werden. Die Höhe der Renten bei Ent-

stehung des Rentenanspruchs bleibt jedenfalls gewährleistet; 

 d) den Mindestzinssatz in der Schattenrechnung nach BVG um maximal 0.5 Prozent während der 

Dauer der Unterdeckung, höchstens jedoch während fünf Jahren, unterschreiten. 
3 Bei einer Unterdeckung informiert die Pensionskasse die Aufsichtsbehörde, die Arbeitgeber und die 

versicherten Personen über 

 a) das Ausmass und die Ursachen der Unterdeckung; 

 b) die zur Behebung der Unterdeckung ergriffenen Massnahmen und den Zeitraum, in welchem die 

Unterdeckung voraussichtlich behoben werden kann; 

 
1) Art. 60a und 60b BVV 2. 
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 c) die Umsetzung des Massnahmenkonzepts und die Wirksamkeit der Massnahmen. Diese Infor-

mation erfolgt periodisch. 
4 Bei Unterschreitung des Mindestzinssatzes legt die Pensionskasse zusätzlich dar, dass die übrigen 

Massnahmen für die Behebung der Unterdeckung ungenügend sind. 

3. Leistungen 

3.1. Gemeinsame Bestimmungen für die Leistungen 

Art. 26 Art der Leistungen 

1 Die Leistungen der Pensionskasse umfassen: 

 a) Alters- und AHV-Ersatzrenten; 

 b) Invalidenrenten; 

 c) Ehegattenrenten; 

 d) Lebenspartnerrenten; 

 e) Kinder- und Waisenrenten; 

 f) Todesfallkapital; 

 g) Abfindung. 

Art. 27 Entstehung und Beendigung des Anspruchs 

1 Der Anspruch auf Versicherungsleistungen entsteht, wenn die versicherte Person beim Altersrück-

tritt, beim Tod oder beim Eintritt der Arbeitsunfähigkeit, die zur Invalidität geführt hat, bei der 

Pensionskasse versichert war. Die Leistungen werden auf Gesuch ausgerichtet. 
2 Der Anspruch auf eine Invalidenrente entsteht gleichzeitig mit dem Anspruch auf eine Rente der IV. 

Er wird aber aufgeschoben, solange die versicherte Person den vollen Lohn oder anstelle des vollen 

Lohns Taggelder der Krankenversicherung erhält, die mindestens 80 Prozent des entgangenen 

Lohns betragen und vom Arbeitgeber mindestens zur Hälfte mitfinanziert wurden. Er geht am Mo-

natsende nach dem Tod der anspruchsberechtigten Person unter. 
3 Der Anspruch auf Ausrichtung einer Kapitalabfindung nach Art. 28 Absatz 4 entsteht wie die Alters-

rente zu Beginn des Monats, welcher dem Eintritt des versicherten Ereignisses folgt. Im Umfange 

der Kapitalabfindung erlöschen sämtliche weiteren Leistungsansprüche gegenüber der Pensions-

kasse. 
4 Besondere Bestimmungen für einzelne Versicherungsleistungen bleiben vorbehalten. 
5 Die Anspruchsberechtigung auf Hinterlassenen- und Invalidenleistungen bei vorbestandener Arbeits-

unfähigkeit infolge eines Geburtsgebrechens oder einer Invalidität, die eingetreten ist, als die Person 

noch minderjährig war, richtet sich nach dem BVG. Die Leistungen beschränken sich auf die Min-

destleistungen nach BVG. 

Art. 28 Form der Leistungen 

1 Die Versicherungsleistungen werden als Jahresleistungen festgelegt und in der Regel als Rente in 

monatlichen Teilbeträgen ausgerichtet. Die Leistungen werden in Schweizer Franken ausbezahlt. 
2 Leistungsbezüger und -bezügerinnen müssen der Pensionskasse auf Verlangen und auf eigene 

Kosten eine amtliche Lebensbescheinigung oder eine andere Bescheinigung über die Anspruchsbe-

rechtigung zustellen. Voraussetzung für die Ausrichtung von Leistungen ist die rechtzeitige 

Einreichung der verlangten Bescheinigung. 
3 Die Pensionskasse richtet an Stelle der Rente eine Kapitalabfindung aus, wenn die Alters- oder die 

Invalidenrente weniger als 10 Prozent, die Witwen- oder Witwerrente oder die Rente an den Lebens-

partner oder die Lebenspartnerin weniger als 6 Prozent oder die Waisenrente weniger als 2 Prozent 

der Mindestaltersrente der AHV beträgt. 
4 Die versicherte Person kann mit schriftlicher Zustimmung des Ehegatten, des eingetragenen Part-

ners oder der eingetragenen Partnerin verlangen, dass ihr die gesamten Altersleistungen oder ein 

Teil davon in Form einer Kapitalabfindung ausgerichtet werden. Die Pensionskasse kann verlangen, 

dass die Unterschrift amtlich zu beglaubigen ist. 
5 Bei einer Teilpensionierung ist der Bezug der Altersleistungen in Form einer Kapitalabfindung in 

höchstens drei Schritten zulässig. Beim ersten Schritt muss der Teilbezug mindestens 20 Prozent 

der Altersleistungen betragen. Der Anteil der vor dem Referenzalter bezogenen Altersleistungen darf 

den Anteil der Lohnreduktion nicht übersteigen. Wenn der verbleibende Jahreslohn unter den Min-

destlohn nach Art. 7 BVG fällt, müssen die ganzen Altersleistungen bezogen werden.  
6 Das Gesuch um Kapitalabfindung als Teil der Altersleistungen ist spätestens mit der Anmeldung 
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zum Bezug der Altersleistungen einzureichen. Die Altersrenten und Hinterlassenenleistungen wer-

den auf der Basis des reduzierten Altersguthabens berechnet. 
7 Kapitalleistungen werden 30 Tage nach Eintritt des Vorsorgefalles fällig, frühestens aber 30 Tage, 

nachdem die Pensionskasse Kenntnis von der anspruchsberechtigten Person erhält und ihr die für 

die Überweisung notwendigen Angaben vorliegen. Kapitalleistungen sind ab Fälligkeit zu verzinsen. 

Die Pensionskasse schuldet solange keinen Zins auf der Kapitalleistung, als die geforderte Zustim-

mung des Ehegatten nicht vorliegt. 
8 Der Verzugszins auf Vorsorgeleistungen entspricht dem BVG-Mindestzinssatz. 
9 Bei Überweisung der Versicherungsleistungen auf ein Konto im Ausland bringt die Pensionskasse 

die dafür anfallenden Überweisungsgebühren von der Versicherungsleistung in Abzug. 
10 Das Verhältnis zum europäischen Recht bestimmt sich nach den Art. 89a bis 89d BVG. 
11 Bei Vernachlässigung der Unterhaltspflicht und nach einer Meldung der vom kantonalen Recht be-

zeichneten Fachstelle nach Art. 131 Abs. 1 und Art. 290 ZGB sind die Auszahlung der Leistung als 

einmalige Kapitalabfindung, die Barauszahlung, der Vorbezug zur Wohneigentumsförderung sowie 

die Verpfändung von Vorsorgeguthaben nur im Rahmen von Art. 40 BVG und Art. 24fbis FZG mög-

lich. 

Art. 29 Rückerstattung zu Unrecht bezogener Leistungen 

1 Unrechtmässig bezogene Leistungen sind zurückzuerstatten. Von der Rückforderung kann abgese-

hen werden, wenn der Leistungsempfänger gutgläubig war und die Rückforderung zu einer grossen 

Härte führt. Für die Bestimmung der grossen Härte findet Art. 5 ATSV analog Anwendung. 
2 Der Rückforderungsanspruch erlischt drei Jahre, nachdem die Vorsorgeeinrichtung davon Kenntnis 

erhalten hat, spätestens aber fünf Jahre seit der Auszahlung der einzelnen Leistung. Wird der Rück-

forderungsanspruch aus einer strafbaren Handlung hergeleitet, für welche das Strafrecht eine 

längere Verjährungsfrist festsetzt, so ist diese Frist massgebend. 
3 Bei Verzug ist ein Zins von 5 Prozent gemäss Art. 104 Abs. 1 OR zu bezahlen. 

Art. 30 Ansprüche gegen haftpflichtige Dritte 

1 Gegenüber einem Dritten, der für den Vorsorgefall haftet, tritt die Pensionskasse im Zeitpunkt des 

Ereignisses bis auf die Höhe der gesetzlichen Leistungen in die Ansprüche der versicherten bzw. der 

anspruchsberechtigten Person ein. Im Übrigen kann die Pensionskasse von der versicherten bzw. 

der anspruchsberechtigten Person verlangen, dass sie ihre Forderung gegen haftpflichtige Dritte bis 

zur Höhe der Leistungspflicht abtritt. Erfolgt die Abtretung nicht, ist die Pensionskasse berechtigt, 

ihre Leistungen auszusetzen. 

Art. 31 Abtretung, Verpfändung und Verrechnung 

1 Der Leistungsanspruch kann vor Fälligkeit weder verpfändet noch abgetreten werden. Vorbehalten 

bleibt Art. 30b BVG. 
2 Der Leistungsanspruch darf mit Forderungen, die der Arbeitgeber der Vorsorgeeinrichtung abgetre-

ten hat, nur verrechnet werden, wenn sie sich auf Beiträge beziehen, die nicht vom Lohn abgezogen 

worden sind. 
3 Rechtsgeschäfte, die diesen Bestimmungen widersprechen, sind nichtig. 

Art. 32 Koordination der Vorsorgeleistungen 

1 Die Hinterlassenen- und Invalidenleistungen werden gekürzt, soweit sie zusammen mit den anre-

chenbaren Einkünften gemäss Art. 24 ff. BVV 2 90 Prozent des mutmasslich entgangenen 

Verdienstes übersteigen. 
2 Als anrechenbare Einkünfte gelten Leistungen gleicher Art und Zweckbestimmung, die der an-

spruchsberechtigten Person aufgrund des schädigenden Ereignisses ausgerichtet werden sowie 

weitere nach Art. 24 ff. BVV 2 anrechenbare Einkünfte. 
3 Die Alters-Kinderrenten werden gekürzt, soweit sie zusammen mit den übrigen Altersleistungen der 

Pensionskasse und den Leistungen der AHV zu Gunsten der versicherten Person 100 Prozent des 

massgebenden letzten Lohns nach Art. 6 zuzüglich der ausgerichteten Kinderzulagen übersteigen. 

Beträgt der durchschnittliche Beschäftigungsgrad vor Entstehen des Anspruchs auf Altersleistungen 

weniger als 100 Prozent, wird der letzte Lohn auf Grund des durchschnittlichen Beschäftigungsgra-

des der letzten zehn Beitragsjahre festgelegt. Die gekürzten Alters-Kinderrenten dürfen die 

ungekürzten Kinderrenten nach BVG nicht unterschreiten. 
4 Die Kürzung von Invalidenleistungen vor oder nach dem Erreichen des Referenzalters sowie von 

Hinterlassenenleistungen erfolgt entsprechend Art. 24 ff. BVV 2. 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19820152/index.html#a39
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5 Leistungskürzungen nach Art. 20 Abs. 2ter und 2quater UVG und Art. 47 Abs. 1 MVG werden nur so-

weit ausgeglichen, bis die gekürzten Leistungen der Pensionskasse zusammen mit den Leistungen 

nach UVG, MVG und den vergleichbaren ausländischen Leistungen den ungekürzten Leistungen der 

Pensionskasse entsprechen. 

Art. 33 Leistungskürzung 

1 Die Pensionskasse kann ihre Leistungen im entsprechenden Umfang kürzen, wenn die versicherte 

und die anspruchsberechtigte Person den Tod oder die Invalidität durch schweres Verschulden her-

beigeführt haben oder sich einer Eingliederungsmassnahme der IV widersetzt. Die Pensionskasse 

ist nicht verpflichtet, Leistungsverweigerungen oder -kürzungen gemäss Art. 25 Abs. 2 BVV 2 auszu-

gleichen. 

Art. 34 Entscheide der Organe der AHV/IV 

1 Die Pensionskasse entscheidet Fragen, die sich bei der beruflichen Vorsorge gleich stellen wie bei 

der AHV/IV, nicht ohne sachlichen Grund anders als die zuständigen Organe der AHV/IV. 

Art. 35 Teuerungsanpassung der laufenden Renten 

1 Die Mindestleistungen gemäss BVG für Invaliden- und Hinterlassenenrenten, deren Laufzeit 3 Jahre 

überschritten hat, werden nach Anordnung des Bundesrates bis zum Referenzalter der Preisentwick-

lung angepasst. In jedem Fall gilt die Teuerung als abgegolten, wenn und solange die Leistungen 

nach diesem Reglement die Mindestleistungen gemäss BVG übersteigen. 
2 Die Anpassung der übrigen Renten erfolgt nach Massgabe der hierfür verfügbaren finanziellen Mit-

tel. Über eine allfällige Anpassung der übrigen Renten an die Teuerung entscheidet die 

Verwaltungskommission jährlich durch Beschluss. Dieser Beschluss ist im Anhang des Geschäftsbe-

richts zu erläutern. 

3.2. Versicherungsleistungen 

3.2.1. Altersleistungen 

Art. 36 Altersrente 

1 Spätestens bei Erreichen des Referenzalters hat die versicherte Person Anspruch auf eine Alters-

rente. Vorbehalten bleibt eine Weiterführung der Versicherung gemäss Art. 9, Art. 9bis oder Art. 10. 
2 Nach dem 58. und vor dem 65. Lebensjahr hat die versicherte Person bei Beendigung des Arbeits-

verhältnisses oder bei Unterschreitung der Eintrittsschwelle Anspruch auf die Altersleistungen, wenn 

sie diese innert 6 Monate nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses oder nach Unterschreitung der 

Eintrittsschwelle schriftlich verlangt. Sieht sie davon ab, entsteht mit Beendigung des Arbeitsverhält-

nisses oder mit Unterschreitung der Eintrittsschwelle der Anspruch auf die Austrittsleistung. 
3 Die Höhe der Altersrente entspricht dem Altersguthaben bei Beginn des Anspruchs multipliziert mit 

dem altersabhängigen Umwandlungssatz. Die Umwandlungssätze sind in der nachfolgenden Ta-

belle ersichtlich: 

 

Rücktrittsalter Jahre / Monate Umwandlungssatz 

58 / 0 4.16% 

59 / 0 4.28% 

60 / 0 4.40% 

61 / 0 4.52% 

62 / 0 4.64% 

63 / 0 4.76% 

64 / 0 4.88% 

65 / 0 5.00% 

66 / 0 5.20% 

67 / 0 5.40% 

68 / 0 5.60% 

69 / 0 5.80% 

70 / 0 6.00% 

 

 Das Alter bei Anspruchsbeginn wird in Jahren und ganzen Monaten bestimmt. Die Monate werden 
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anteilmässig berücksichtigt. 

Art. 37 Teil-Altersrente 

1 Die versicherte Person kann sich schrittweise pensionieren lassen und eine Teil-Altersrente verlan-

gen, wenn sie das 58. Lebensjahr vollendet hat. Der Bezug der Altersleistungen in Form einer 

Altersrente ist abgestuft in bis zu drei Schritten möglich. Beim ersten Schritt muss der Teilbezug min-

destens 20 Prozent der Altersleistungen betragen. Der Anteil der vor dem Referenzalter bezogenen 

Altersleistungen darf den Anteil der Lohnreduktion nicht übersteigen. Wenn der verbleibende Jahres-

lohn unter den Mindestlohn nach Art. 7 BVG fällt, müssen die ganzen Altersleistungen bezogen 

werden. 
2 Das Altersguthaben wird entsprechend dem Teilbezug geteilt. Der eine Teil wird mit dem Umwand-

lungssatz nach Art. 36 Abs. 3 in eine Teil-Altersrente umgewandelt. Der andere Teil ist dem 

Altersguthaben einer voll erwerbstätigen versicherten Person gleichgestellt. 

Art. 38 Alters-Kinderrente 

1 Die versicherte Person, die eine Altersrente bezieht, hat nach Vollendung des 58. Lebensjahres für 

jedes Kind, das im Falle ihres Todes eine Waisenrente beanspruchen könnte, Anspruch auf eine Al-

ters-Kinderrente. 
2 Bis Alter 62 entspricht die Alters-Kinderrente der Alters-Kinderrente nach BVG. 
3 Ab Alter 62 beträgt die Alters-Kinderrente 20 Prozent der Altersrente der versicherten Person. 

Art. 39 AHV-Ersatzrente 

1 Anspruch auf eine ganze AHV-Ersatzrente hat, wer Anspruch auf Altersleistungen hat, und sofern 

die Finanzierung nach Art. 23 gewährleistet ist. 
2 Die ganze AHV-Ersatzrente beträgt 100 Prozent der maximalen AHV-Rente. Änderungen bei den 

AHV-Renten haben keinen Einfluss auf die Höhe und Dauer einer bereits laufenden AHV-Ersatz-

rente. Die AHV-Ersatzrente darf zudem maximal so hoch sein, dass die Finanzierung durch die 

versicherte Person nach Art. 23 gewährleistet ist. 
3 Hat die Beitragspflicht der versicherten Person vor Beginn des Anspruchs auf eine AHV-Ersatzrente 

weniger als zehn Jahre gedauert, erfolgt eine Kürzung der AHV-Ersatzrente um 10 Prozent pro feh-

lendem Beitragsjahr. Die Monate werden anteilmässig berücksichtigt. Massgebend sind die vor 

Rentenbeginn ohne Unterbruch absolvierten Beitragsjahre. 
4 Beträgt der durchschnittliche Beschäftigungsgrad im massgebenden Zeitraum nach Absatz 3 oder in 

den letzten zehn Jahren vor Beginn des Anspruchs auf eine AHV-Ersatzrente weniger als 100 Pro-

zent, wird die AHV-Ersatzrente entsprechend dem durchschnittlichen Beschäftigungsgrad 

anteilmässig gekürzt. 
5 Bei einer Teilpensionierung besteht Anspruch auf eine dem Teilbezug der Altersleistungen entspre-

chende teilweise AHV-Ersatzrente. 
6 Der Anspruch auf eine AHV-Ersatzrente erlischt 

 a) mit Erreichen des ordentlichen Rentenalters / Referenzalters nach AHVG. Massgebend ist das 

bei Rentenbeginn geltende Renten-/Referenzalter; 

 b) wenn eine versicherte Person eine AHV-Rente vorbezieht; 

 c) mit dem Tod der anspruchsberechtigten Person. 
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3.2.2. Invalidenleistungen 

Art. 40 Anspruch auf Invalidenrente 

1 Die versicherte Person hat Anspruch auf eine Invalidenrente, wenn sie im Sinne des IVG zu mindes-

tens 40 Prozent invalid ist und bei Eintritt der Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zur Invalidität 

geführt hat, versichert war. Die Höhe des Rentenanspruchs wird in prozentualen Anteilen an einer 

ganzen Rente festgelegt. 
2 Bei einem Invaliditätsgrad unter 50 Prozent gelten die folgenden prozentualen Anteile: 

 

Invaliditätsgrad Prozentualer Anteil 

49% 47.5% 

48% 45.0% 

47% 42.5% 

46% 40.0% 

45% 37.5% 

44% 35.0% 

43% 32.5% 

42% 30.0% 

41% 27.5% 

40% 25.0% 

 
3 Bei einem Invaliditätsgrad von 50 bis 69 Prozent entspricht der prozentuale Anteil, und damit die 

Rentenberechtigung, dem Invaliditätsgrad. 
4 Bei einem Invaliditätsgrad von mindestens 70 Prozent besteht Anspruch auf eine ganze Invaliden-

rente. 
5 Der Anspruch erlischt mit dem Tode der anspruchsberechtigten Person oder mit dem Wegfall der 

Invalidität. Vorbehalten bleibt Art. 26a BVG. 
6 Die einmal festgesetzte Invalidenrente wird erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben, wenn sich als 

Folge einer IV-Revision der für die Pensionskasse massgebende Invaliditätsgrad um mindestens 

5 Prozentpunkte ändert.  
7 Während der Dauer der Weiterversicherung nach Erreichen des Referenzalters gemäss Art. 22 wer-

den keine Invalidenleistungen mehr fällig. 

Art. 41 Höhe der Invalidenrente  

1 Die nach Art. 40 festgesetzte Invalidenrente entspricht 5.0 Prozent des massgebenden Altersgutha-

bens; sie entspricht mindestens der sofort beginnenden Altersrente. 
2 Das massgebende Altersguthaben besteht aus 

 a) dem Altersguthaben, das die versicherte Person bis zum Entstehen des Anspruchs auf die Invali-

denrente erworben hat, und 

 b) der Summe der bis zum Referenzalter fehlenden Altersgutschriften; die Altersgutschriften werden 

auf der Grundlage des letzten versicherten Lohns und ohne allfällige Altersgutschriften aus dem 

Zusatzsparen berechnet; und 

 c) den Zinsen auf den Beträgen gemäss Buchstaben a und b für die bis zum Referenzalter fehlende 

Zeit. Der Zinssatz beträgt 1 Prozent. 
3 Beträgt die Invalidenrente weniger als 56 Prozent des versicherten Lohns, besteht zusätzlich zur In-

validenrente ein Anspruch auf eine Invaliden-Zusatzrente. Die Höhe der vollen Invaliden-Zusatzrente 

wird so bestimmt, dass die volle Invalidenrente zusammen mit der vollen Invaliden-Zusatzrente 

56 Prozent des letzten versicherten Lohns beträgt. Bei Teilinvalidität wird der Anspruch auf die Inva-

liden-Zusatzrente sinngemäss wie in Absatz 1 entsprechend dem Anteil des Anspruchs auf eine 

Invalidenrente herabgesetzt. Der Anspruch auf eine Invaliden-Zusatzrente erlischt, wenn der An-

spruch auf die Invalidenrente erlischt, spätestens jedoch dann, wenn die anspruchsberechtigte 

Person das Referenzalter erreicht. Bei angeschlossenen Unternehmungen kann im Anschlussver-

trag ein höherer Prozentsatz als 56 Prozent zur Bestimmung der Invaliden-Zusatzrente festgelegt 

werden. Die möglichen Varianten sind aus Anhang 1 ersichtlich. 
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Art. 42 Invaliden-Kinderrente  

1 Die versicherte Person, die eine ganze Invalidenrente bezieht, hat für jedes Kind, das im Fall ihres 

Todes eine Waisenrente beanspruchen könnte, Anspruch auf eine Invaliden-Kinderrente in der Höhe 

der Waisenrente. 
2 Die versicherte Person, die eine Teilinvalidenrente bezieht, hat unter den gleichen Voraussetzungen 

für jedes Kind Anspruch auf eine Invaliden-Kinderrente entsprechend der Rentenberechtigung. 
3 Die Bestimmungen dieses Reglements über die Waisenrente werden sinngemäss angewendet. 

Art. 43 Altersguthaben bei Voll- und Teilinvalidität 

1 Das Altersguthaben des Bezügers oder der Bezügerin einer ganzen Invalidenrente wird für den Fall 

einer Reaktivierung oder einer Scheidung beitragsbefreit samt Zinsen weitergeführt. Grundlage dafür 

bildet der letzte versicherte Lohn. 
2 Das Altersguthaben des Bezügers oder der Bezügerin einer Teil-Invalidenrente wird in zwei Teile ge-

teilt. Der eine Teil des Altersguthabens entspricht anteilmässig der Rentenberechtigung. Er wird wie 

für eine vollinvalide versicherte Person weitergeführt. Der andere Teil ist dem Altersguthaben einer 

voll erwerbstätigen versicherten Person gleichgestellt. 
3 Bei einer Reaktivierung vor Erreichen des Referenzalters wird eine Freizügigkeitsleistung fällig. 

3.2.3. Hinterlassenenleistungen 

Art. 44 Rente des überlebenden Ehegatten 

1 Der überlebende Ehegatte hat Anspruch auf eine Rente, wenn er beim Tod der versicherten Person 

für den Unterhalt mindestens eines Kindes oder Pflegekindes der versicherten Person oder eines 

eigenen Kindes oder Pflegekindes aufkommen muss. Die Kinder oder Pflegekinder dürfen im Zeit-

punkt des Todes der versicherten Person nicht älter als 18 Jahre und im Falle einer Ausbildung nicht 

älter als 25 Jahre sein. 
2 Sind die Voraussetzungen nach Absatz 1 nicht erfüllt, hat der überlebende Ehegatte Anspruch auf 

eine Rente, wenn beim Tod der versicherten Person die folgenden Voraussetzungen kumulativ er-

füllt sind: 

 a) Der überlebende Ehegatte hat das 40. Lebensjahr vollendet; 

 b) Die Ehe hat mindestens fünf Jahre gedauert oder die partnerschaftliche Lebensgemeinschaft 

nach Art. 46 Abs. 1 Bst. d hat zusammen mit der Ehe mindestens fünf Jahre gedauert. 
3 Die Rente beträgt 70 Prozent 

 a) der ganzen Invalidenrente, welche die versicherte Person bezieht oder auf welche die aktiv versi-

cherte Person Anspruch gehabt hätte, oder 

 b) der Altersrente der versicherten Person. 
4 Beim Tod einer aktiv versicherten Person oder einer Person, die Anspruch auf eine Invalidenrente 

hat, wird zusätzlich eine Ehegatten-Zusatzrente in der Höhe von 70 Prozent einer allfälligen Invali-

den-Zusatzrente bis spätestens zu jenem Zeitpunkt ausgerichtet, in dem die verstorbene Person das 

Referenzalter erreicht hätte. 
5 Der Anspruch endet mit dem Tod der anspruchsberechtigten Person. Er ruht während der Dauer 

nachfolgender Ehen. Die Rente wird um allfällige Ansprüche gegen die Vorsorgeeinrichtungen weite-

rer Ehegatten gekürzt. 
6 Hat der überlebende Ehegatte keinen Rentenanspruch nach Absatz 1 oder Absatz 2, wird ihm eine 

einmalige Abfindung in der Höhe von drei Jahresrenten nach Absatz 3 (ohne eine allfällige Ehegat-

ten-Zusatzrente) ausgerichtet. Dabei muss beim Tod einer aktiv versicherten Person die Höhe der 

Abfindung mindestens dem Betrag des Todesfallkapitals nach Art. 50 entsprechen. 
7 Die Rente des überlebenden Ehegatten ist gleich hoch wie die Altersrente der versicherten Person, 

wenn sich die versicherte Person zu Lebzeiten und vor Beginn ihres Anspruchs auf eine Altersrente 

mit schriftlicher Mitteilung an die Pensionskasse für eine Reduktion der Altersrente um 10 Prozent 

entschieden hat. 
8 Die Rente des überlebenden Ehegatten beträgt 40 Prozent der Altersrente der versicherten Person, 

wenn sich die verheiratete, versicherte Person zu Lebzeiten und vor Beginn ihres Anspruchs auf 

eine Altersrente mit schriftlicher Mitteilung an die Pensionskasse für eine Erhöhung der Altersrente 

um 5 Prozent entschieden und der Ehegatte gegenüber der Pensionskasse schriftlich sein Einver-

ständnis dazu erklärt hat. 
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Art. 45 Rente bei eingetragener Partnerschaft 

1 Überlebende eingetragene Partner und Partnerinnen nach dem Bundesgesetz über die eingetragene 

Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare haben die gleiche Rechtsstellung wie Ehegatten. 

Art. 46 Lebenspartnerrente 

1 Der überlebende Lebenspartner oder die überlebende Lebenspartnerin einer verstorbenen Person, 

welche aktiv versichert war oder eine Altersrente bezog, hat Anspruch auf eine Lebenspartnerrente 

in der Höhe der Ehegattenrente inklusive einer allfälligen Ehegatten-Zusatzrente, sofern folgende 

Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind: 

 a) die versicherte Person und der überlebende Lebenspartner oder die überlebende Lebenspartne-

rin sind nicht verwandt und waren während ihrer Partnerschaft bis zum Tod der versicherten 

Person unverheiratet; 

 b) die gegenseitige Unterstützungspflicht wurde auf dem offiziellen Formular der Pensionskasse 

schriftlich vereinbart und dieses zu Lebzeiten der beiden Partner der Pensionskasse zugestellt; 

 c) der überlebende Lebenspartner oder die überlebende Lebenspartnerin bezieht nicht bereits Hin-

terlassenenleistungen einer Vorsorgeeinrichtung; 

 d) der überlebende Lebenspartner oder die überlebende Lebenspartnerin hat das 40. Lebensjahr 

zurückgelegt und mit der versicherten Person während mindestens fünf Jahren bis zu ihrem Tod 

ununterbrochen in einer partnerschaftlichen Lebensgemeinschaft mit gemeinsamer Haushaltung 

zusammengelebt. Nach Eintritt einer der Lebenspartner in ein Alters- oder Pflegeheim wird auf 

die Erfüllung der Anforderung «mit gemeinsamer Haushaltung zusammengelebt» verzichtet, so-

fern die gemeinsame Haushaltung zu diesem Zeitpunkt während mindestens fünf Jahren 

bestanden hatte. 
2 Muss der überlebende Lebenspartner oder die überlebende Lebenspartnerin für den Unterhalt von 

mindestens einem gemeinsamen Kind aufkommen, das Anspruch auf eine Waisenrente hat, so müs-

sen die Voraussetzungen nach Absatz 1 Buchstabe d nicht erfüllt sein.  
3 Die versicherte Person hat der Pensionskasse die Auflösung der Lebensgemeinschaft und das Ende 

der Beistandspflicht schriftlich mitzuteilen.  
4 … 
5 Die Anspruchsberechtigung wird erst im Zeitpunkt der Geltendmachung des Anspruchs geprüft. Auf 

Verlangen der Pensionskasse hat der überlebende Lebenspartner oder die überlebende Lebenspart-

nerin der Pensionskasse die notwendigen Angaben zuzustellen. Dazu gehören namentlich: 

 a) der Nachweis der Wohngemeinde, mit welchem der gemeinsame Wohnsitz in den letzten fünf 

Jahren vor dem Tod der versicherten Person belegt wird, oder der Nachweis, dass in den letzten 

fünf Jahren vor dem Tod der versicherten Person ein gemeinsamer Haushalt bestanden hat; 

 b) Bestätigungen über den Zivilstand beider Lebenspartner oder Lebenspartnerinnen; 

 c) Informationen betreffend die gemeinsamen Kinder; 

 d) weitere Dokumente wie Scheidungsurteile oder Rentenverfügungen. 
6 Der Anspruch auf die Lebenspartnerrente erlischt mit der Verheiratung, mit dem Beginn einer neuen 

partnerschaftlichen Lebensgemeinschaft oder mit dem Tod der anspruchsberechtigten Person. 

Diese oder deren Hinterlassene haben der Pensionskasse das Erlöschen des Anspruchs zu melden. 

Die Pensionskasse kann von Amtes wegen Abklärungen treffen. Unrechtmässig bezogene Leistun-

gen sind zurückzuerstatten. 
7 Die Lebenspartnerrente ist gleich hoch wie die Altersrente der versicherten Person, wenn sich die 

versicherte Person zu Lebzeiten und vor Beginn ihres Anspruchs auf eine Altersrente mit schriftlicher 

Mitteilung an die Pensionskasse für eine Reduktion der Altersrente um 10 Prozent entschieden hat. 
8 Die Lebenspartnerrente beträgt 40 Prozent der Altersrente der versicherten Person, wenn sich die 

versicherte Person, welche in einer Lebenspartnerschaft im Sinne von Abs. 1 gelebt hat, zu Lebzei-

ten und vor Beginn ihres Anspruchs auf eine Altersrente mit schriftlicher Mitteilung an die 

Pensionskasse für eine Erhöhung der Altersrente um 5 Prozent entschieden und der Lebenspartner 

oder die Lebenspartnerin gegenüber der Pensionskasse sein oder ihr Einverständnis dazu erklärt 

hat. 
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Art. 47 Rente des geschiedenen Ehegatten 

1 Der geschiedene Ehegatte ist dem Ehegatten gleichgestellt, wenn die Ehe mindestens zehn Jahre 

gedauert hat und dem geschiedenen Ehegatten im Scheidungsurteil eine Rente nach Art. 124e 

Abs. 1 ZGB oder Art. 126 Abs. 1 ZGB zugesprochen wurde. Der Anspruch ist jedoch auf den Mini-

malanspruch gemäss BVG beschränkt. Die Leistungen der Pensionskasse werden um jenen Betrag 

gekürzt, um den sie zusammen mit den Hinterlassenenleistungen der AHV den Anspruch aus dem 

Scheidungsurteil übersteigen. Hinterlassenenrenten der AHV werden dabei nur so weit angerechnet, 

als sie höher sind als ein eigener Anspruch auf eine Invalidenrente der IV oder eine Altersrente der 

AHV. 
2 Geschiedenen Ehegatten, denen vor dem 1. Januar 2017 eine Rente oder eine Kapitalabfindung für 

eine lebenslängliche Rente zugesprochen wurde, haben Anspruch auf Hinterlassenenleistungen 

nach dem bis 31. Dezember 2016 massgebenden Art. 20 BVV 2. 

Art. 48 Waisenrente 

1 Die Kinder2) einer verstorbenen versicherten Person haben Anspruch auf eine Waisenrente. 
2 Die Waisenrente beträgt 20 Prozent 

 a) der ganzen Invalidenrente ohne eine allfällige Invaliden-Zusatzrente, auf welche die versicherte 

Person Anspruch hatte oder gehabt hätte, oder 

 b) der Altersrente der versicherten Person. 
3 Vollwaisen erhalten eine doppelte Waisenrente. 
4 Der Anspruch erlischt am Monatsende, nachdem die anspruchsberechtigte Person das 18. Lebens-

jahr vollendet hat. Er bleibt längstens bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres bestehen, sofern die 

anspruchsberechtigte Person in Ausbildung steht oder mindestens zu 70 Prozent invalid ist. 
5 Die Pflegekinder der versicherten Person haben den gleichen Anspruch, sofern die versicherte Per-

son für ihren Unterhalt aufkommen musste. 
6 Der Anspruch auf Waisenrente wird durch deren Zahlung gemäss Weisung des gesetzlichen Vertre-

ters3) oder des Inhabers der Obhut4) erfüllt,5) solange die Waise minderjährig6) ist. 
7 Die Waisenrente ist für den Unterhalt der Waise bestimmt7). 

Art. 49 Hinterlassenenleistungen bei Weiterversicherung nach dem Referenzalter 

1 Beim Tod einer versicherten Person im Rahmen der Weiterversicherung nach dem Referenzalter 

gemäss Art. 22 werden die Hinterlassenenrenten auf der Grundlage der Altersrente, die ab dem 

1. Tag des dem Tode folgenden Monats zahlbar gewesen wäre, berechnet. 

Art. 50 Todesfallkapital 

1 Stirbt eine aktiv versicherte Person und werden keine Leistungen nach Art. 44, Art. 45, Art. 46 oder 

Art. 47 fällig, dann wird unter Vorbehalt von Absatz 4 an folgende begünstigte Personen ein Todes-

fallkapital ausbezahlt: 

 a) an natürliche Personen, die von der versicherten Person in erheblichem Masse unterstützt wor-

den sind, oder die Person, die mit dieser in den letzten fünf Jahren bis zu ihrem Tod 

ununterbrochen eine partnerschaftliche Lebensgemeinschaft mit gemeinsamer Haushaltung ge-

führt hat oder die für den Unterhalt eines oder mehrerer gemeinsamer Kinder aufkommen muss; 

 b) beim Fehlen von begünstigten Personen nach Buchstabe a: an die Kinder8) der verstorbenen ver-

sicherten Person; 

 c) beim Fehlen von begünstigten Personen gemäss den Buchstaben a und b: an die Eltern und die 

Geschwister. 
2 Das Todesfallkapital entspricht der Hälfte des beim Tode vorhandenen Altersguthabens, mindestens 

aber alternativ: 

 a) dem beim Tod geltenden versicherten Lohn nach Art. 7; 

 b) mindestens CHF 20'000.00; 

 c) mindestens dem Guthaben, welches aus den unverzinsten, freiwilligen Einkäufen im Sinne von 

Art. 24 Abs. 2 während der Zugehörigkeit zur Pensionskasse resultiert. Hat die versicherte Per-

son nach den freiwilligen Einkäufen eine freizügigkeitsähnliche Leistung im Sinne von Art. 53 

bezogen, so sind die freiwilligen Einkäufe für die Berechnung des Todesfallkapitals um diesen 

 
2) Art. 252 ff. ZGB. 
3) Eltern Art. 304 ZGB, Beistand Art. 308 Abs. 2 ZGB, Vormund Art. 311 Abs. 2 ZGB. 
4) Eltern Art. 301 ZGB, Pflegeeltern Art. 300 ZGB, Aufhebung der elterlichen Obhut Art. 310 ZGB. 
5) Vgl. auch Art. 289 ZGB. 
6) Art. 14 ZGB. 
7) Vgl. dazu Art. 285 Abs. 2 und 3 ZGB. 
8) Art. 252 ff. ZGB. 
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Betrag zu reduzieren.  

 Das Altersguthaben der Ergänzungsversicherung (inklusive Einkauf und freizügigkeitsähnlicher Leis-

tungen) wird bei der Berechnung des Todesfallkapitals nicht berücksichtigt. 
3 Hat es mehrere Personen innerhalb der Gruppen nach Absatz 1 Buchstaben a, b oder c, so kann die 

versicherte Person der Pensionskasse zu Lebzeiten schriftlich mitteilen, wer zu welchem Teil An-

spruch auf das Todesfallkapital hat. Falls keine Erklärung über die Verteilung des Todesfallkapitals 

vorliegt, wird dieses innerhalb einer Personengruppe zu gleichen Teilen aufgeteilt. 
4 Kein Anspruch auf ein Todesfallkapital an Personen gemäss Absatz 1 Buchstabe a besteht, wenn 

die versicherte Person der Pensionskasse die begünstigte Person nicht zu Lebzeiten schriftlich be-

kannt gegeben hat oder wenn die begünstigte Person eine Witwer- oder Witwenrente oder eine 

Lebenspartnerrente einer anderen Vorsorgeeinrichtung bezieht. 
5 Kein Anspruch auf ein Todesfallkapital besteht beim Tod einer versicherten Person in der Weiterver-

sicherung nach Erreichen des Referenzalters gemäss Art. 22. 
6 Bei angeschlossenen Unternehmungen kann im Anschlussvertrag ein zusätzlich versichertes Todes-

fallkapital vorgesehen werden. Die entsprechenden Varianten sind aus Anhang 1 ersichtlich. Ein 

zusätzlich versichertes Todesfallkapital wird zuerst an den überlebenden Ehegatten ausgerichtet, bei 

dessen Fehlen an die Begünstigten gemäss Absatz 1 Buchstaben a bis c in der dort festgelegten 

Reihenfolge. Das zusätzliche versicherte Todesfallkapital wird auch dann ausgerichtet, wenn Leis-

tungen nach Art. 44, Art. 45, Art. 46 oder Art. 47 fällig werden. Die übrigen Bestimmungen gemäss 

Absatz 1, 3, 4 und 5 gelten auch für das zusätzlich versicherte Todesfallkapital.  
7 Der Anspruch auf das Todesfallkapital erlischt zehn Jahre nach dem Tod der versicherten Person. 

Das Kapital fällt an die Pensionskasse. 

3.3. Austrittsleistungen 

Art. 51 Freizügigkeitsleistung 

1 Die Freizügigkeitsleistung entspricht dem Altersguthaben9). Der Anspruch nach Art. 17 FZG und das 

Altersguthaben nach BVG sind gewährleistet. 
2 Der Mindestbetrag nach Art. 17 FZG umfasst: 

 a) die eingebrachten Einkäufe und die Freizügigkeitsleistungen abzüglich der ausgerichteten freizü-

gigkeitsähnlichen Leistungen, alles samt Zinsen, und 

 b) für die Zeit bis zum 31. Dezember 2021: die während der Beitragsdauer von der versicherten 

Person geleisteten Beiträge für die Alters- und Risikoversicherung ohne Zinsen samt einem Zu-

schlag von 4 Prozent pro Lebensjahr über dem massgebenden Alter 20, höchstens aber von 

100 Prozent. Hat die versicherte Person während einer gewissen Zeit nur Risikobeiträge geleis-

tet, fallen diese ausser Betracht.  

 c) für die Zeit ab dem 1. Januar 2022: die von der versicherten Person geleisteten Beiträge für die 

Altersversicherung mit Zinsen samt einem Zuschlag von 4 Prozent pro Lebensjahr über dem 

massgebenden Alter 20, höchstens aber von 100 Prozent. 
3 Auf Beiträgen, bei denen die versicherte Person nebst ihren eigenen auch diejenigen des Arbeitge-

bers geleistet hat, erfolgt kein Alterszuschlag gemäss Absatz 2 Buchstabe b oder c. Der Zinssatz 

gemäss Absatz 2 Buchstabe c richtet sich nach dem FZG. Während der Dauer einer Unterdeckung 

wird er auf den Zinssatz, mit dem die Altersguthaben verzinst werden, herabgesetzt.  
4 Im Fall einer Teilliquidation der Pensionskasse wird der versicherungstechnische Fehlbetrag von der 

Austrittsleistung anteilmässig abgezogen. Die Verwaltungskommission regelt die Voraussetzungen 

und das Verfahren in einem Reglement über die Teilliquidation, das von der Aufsichtsbehörde ge-

nehmigt werden muss. 

Art. 52 Übertragung der Freizügigkeitsleistung und Barauszahlung 

1 Die Freizügigkeitsleistung wird an die Vorsorgeeinrichtung überwiesen, zu welcher die anspruchsbe-

rechtigte Person übertritt. Der Übertrittstermin ist der Pensionskasse rechtzeitig mitzuteilen. 
2 Die Freizügigkeitsleistung wird fällig mit dem Austritt aus der Vorsorgeeinrichtung. Ab diesem Zeit-

punkt wird sie mit dem BVG-Mindestzinssatz nach Art. 15 Abs. 2 BVG verzinst. Die Pensionskasse 

entrichtet ab dem 31. Tag, nachdem sie alle notwendigen Angaben zur Überweisung der fälligen 

Freizügigkeitsleistung erhalten hat, einen Verzugszins nach Art. 26 Abs. 2 FZG i.V.m. Art. 7 FZV. 

Die Verzugszinspflicht beginnt frühestens 30 Tage nach dem Austritt. 
3 Im Freizügigkeitsfall erhält die versicherte Person eine Abrechnung über die Freizügigkeitsleistung 

 
9) Art. 15 FZG. 
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i.S.v. Art. 8 FZG und wird von der Pensionskasse auf die Möglichkeiten der Erhaltung des Vorsorge-

schutzes hingewiesen. Bei der Übertragung der Freizügigkeitsleistung auf eine neue Vorsorge- oder 

Freizügigkeitseinrichtung teilt die Pensionskasse letzterer die Angaben nach Art. 2 Abs. 1 und 2 FZV 

sowie Art. 8 Abs. 3 FZG mit.  
4 Ist die Überweisung nach Absatz 1 nicht möglich, hat die anspruchsberechtigte Person der Pensi-

onskasse mitzuteilen, in welcher bundesrechtlich zulässigen Form sie den Vorsorgeschutz erhalten 

will. Bleibt diese Mitteilung aus, so hat die Pensionskasse frühestens sechs Monate, spätestens aber 

zwei Jahre nach dem Freizügigkeitsfall die Austrittsleistung samt Zins der Auffangeinrichtung zu 

überweisen. 
5 Die Freizügigkeitsleistung wird der anspruchsberechtigten Person auf Gesuch hin bar ausbezahlt, 

wenn 

 a) sie die Schweiz endgültig verlässt, vorbehalten bleibt die Einschränkung von Barauszahlungen in 

die Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft, nach Island, Liechtenstein oder Norwegen 

gemäss Art. 25f FZG, oder 

 b) sie eine selbstständige Erwerbstätigkeit aufnimmt und der obligatorischen beruflichen Vorsorge 

nicht mehr untersteht, oder 

 c) die Freizügigkeitsleistung weniger als ihr Jahresbeitrag beträgt. 
6 An anspruchsberechtigte Personen, die verheiratet sind oder in eingetragener Partnerschaft leben, 

ist die Barauszahlung nur zulässig, wenn der Ehegatte, der eingetragene Partner oder die eingetra-

gene Partnerin schriftlich zustimmt. Die Pensionskasse kann verlangen, dass die Unterschrift amtlich 

zu beglaubigen ist. 
7 Vorsorgeguthaben, das in der Pensionskasse oder in einer anderen Nicht-1e-Vorsorgeeinrichtung 

geäufnet wurde, wird nicht auf eine Vorsorgeeinrichtung gemäss Art. 1e BVV 2 (1e-Vorsorgeeinrich-

tung) übertragen. 

Art. 53 Freizügigkeitsähnliche Leistungen 

1 Freizügigkeitsähnliche Leistungen der Pensionskasse sind: 

 a) Vorbezug nach Art. 54; 

 b) Auszahlungen als Folge einer Verpfändung nach Art. 54; 

 c) Zahlungen zulasten von versicherten Personen vor dem Referenzalter zur Deckung scheidungs-

rechtlicher Ansprüche. 
2 Die freizügigkeitsähnlichen Leistungen richten sich nach dem Bundesrecht, insbesondere die Sicher-

stellung des Vorsorgezwecks, die Rückzahlung und die Besteuerung. 
3 Durch die Ausrichtung einer freizügigkeitsähnlichen Leistung wird das Altersguthaben (und anteil-

mässig, im gleichen Verhältnis wie das in der Grundversicherung ausbezahlte Altersguthaben, das 

Altersguthaben nach BVG) herabgesetzt. Durch die Rückzahlung einer freizügigkeitsähnlichen Leis-

tung wird das Altersguthaben (und anteilmässig, im gleichen Verhältnis wie bei der Ausrichtung, das 

Altersguthaben nach BVG) wieder erhöht. 

Art. 54 Wohneigentumsförderung mit Mitteln der beruflichen Vorsorge (WEF) 

1 Die versicherte Person kann bis zur Vollendung des 62. Lebensjahres, längstens aber bis zum Ein-

tritt des Vorsorgefalles Alter oder Invalidität: 

 a) von der Pensionskasse einen Vorbezug verlangen; 

 b) ihren Anspruch auf Vorsorgeleistung oder ihre Freizügigkeitsleistung verpfänden. 
2 Vorbezug und Verpfändung sind nur zulässig: 

 a) für Wohneigentum zum eigenen Bedarf; 

 b) zum Erwerb von Anteilscheinen einer Wohnbaugenossenschaft oder ähnlicher Beteiligungen, so-

fern die versicherte Person eine dadurch mitfinanzierte Wohnung selbst benutzt. 
3 Der Vorbezug oder die Verpfändung darf den Betrag der Freizügigkeitsleistung nicht übersteigen. 

Hat die versicherte Person das 50. Lebensjahr überschritten, dürfen höchstens die Freizügigkeits-

leistung, auf die sie im Alter 50 Anspruch gehabt hätte, oder die Hälfte der aktuellen 

Freizügigkeitsleistung verpfändet oder vorbezogen werden. Ein Vorbezug muss mindestens 

CHF 20'000.00 betragen. 
4 Die Pensionskasse vermittelt auf Wunsch der anspruchsberechtigten Person eine Zusatzversiche-

rung, welche die Einbusse des Vorsorgeschutzes durch Kürzung der Risikoleistungen deckt. 
5 Die Pensionskasse kann für den administrativen Aufwand im Zusammenhang mit dem Vorbezug 

oder der Verpfändung eine angemessene Entschädigung verlangen. Die Auslagen sind in jedem Fall 

zu vergüten. 
6 Ist die versicherte Person verheiratet oder lebt sie in eingetragener Partnerschaft, so ist ihr Vorbezug 
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nur zulässig, wenn ihr Ehegatte, ihr eingetragener Partner oder ihre eingetragene Partnerin schrift-

lich zustimmt. Die Pensionskasse kann verlangen, dass die Unterschrift amtlich zu beglaubigen ist. 
7 Die Pensionskasse zahlt den Vorbezug spätestens nach sechs Monaten aus, nachdem die versi-

cherte Person ihren Anspruch gegen Vorweis der entsprechenden Belege geltend gemacht hat. 
8 Die versicherte Person kann den vorbezogenen Betrag bis zur Entstehung des reglementarischen 

Anspruchs auf Altersleistungen, bis zum Eintritt eines anderen Vorsorgefalles oder bis zur Baraus-

zahlung der Freizügigkeitsleistung zurückbezahlen. Der Mindestbetrag für eine Rückzahlung beträgt 

CHF 10'000.00. 
9 Wird die Liquidität der Pensionskasse durch Vorbezüge gefährdet, kann die Pensionskasse die Erle-

digung der Gesuche aufschieben. Sie legt eine Prioritätenordnung für die Behandlung der Gesuche 

fest und bringt diese der Aufsichtsbehörde zur Kenntnis. 
10 Während der Dauer einer Unterdeckung kann der Vorbezug, welcher der Rückzahlung von Hypothe-

kardarlehen dient, verweigert werden. 

4. Übergangsbestimmungen 

Art. 55 Anschlussverträge mit angeschlossenen Unternehmungen 

1 Für die am 31. Dezember 2021 bestehenden Anschlussverträge mit angeschlossenen Unterneh-

mungen gilt der Vorsorgeplan 1 mit der in Anhang 1 festgehaltenen Beitragsaufteilung, sofern bis 

10. Dezember 2021 kein anderer Vorsorgeplan vereinbart wurde. Spätestens bis zum 31. Dezember 

2023 muss mit sämtlichen angeschlossenen Unternehmungen ein neuer Anschlussvertrag, in dem 

der Vorsorgeplan festgelegt wird, abgeschlossen werden. 

Art. 56 Überführung der am 1. Januar 2022 laufenden Invalidenrenten ins neue Rentensystem 

1 Für Invalidenrentner, deren Rentenanspruch vor dem 1. Januar 2022 entstanden ist und die per die-

sem Datum das 55. Altersjahr vollendet haben, richtet sich die Rentenberechtigung weiterhin nach 

den bis am 31. Dezember 2021 geltenden Bestimmungen der Pensionskasse.  
2 Für Invalidenrentner, deren Rentenanspruch vor dem 1. Januar 2022 entstanden ist und die per die-

sem Datum das 55. Altersjahr noch nicht vollendet haben, bleibt die Rentenberechtigung nach den 

bis 31. Dezember 2021 geltenden Bestimmungen der Pensionskasse bestehen, bis sich aufgrund 

einer IV-Revision der Invaliditätsgrad in der beruflichen Vorsorge um mindestens 5 Prozentpunkte 

ändert. Sollte die Anpassung der Rentenberechtigung jedoch bewirken, dass trotz Erhöhung des In-

validitätsgrads die Rentenberechtigung sinkt oder dass trotz Reduktion des Invaliditätsgrads die 

Rentenberechtigung steigt, bleibt die bisherige Rentenberechtigung weiterhin bestehen. 
3 Für Invalidenrentner, deren Rentenanspruch vor dem 1. Januar 2022 entstanden ist und die per die-

sem Datum das 30. Altersjahr noch nicht vollendet haben, wird die Rentenberechtigung spätestens 

per 1. Januar 2032 gemäss Art. 40 bestimmt. Sollte die Rentenberechtigung dadurch sinken, wird 

die bisherige Rente so lange ausgerichtet, bis sich aufgrund einer IV-Revision der Invaliditätsgrad in 

der beruflichen Vorsorge um mindestens 5 Prozentpunkte ändert. 
4 Während der provisorischen Weiterversicherung nach Art. 26a BVG wird die Anwendung von Art. 40 

Abs. 2 bis 4 aufgeschoben. 

Art. 56bis Kompensationsmassnahmen Umwandlungssatzsenkung per 1. Januar 2024 

1 Der Umwandlungssatz im Alter 65 wird per 1. Januar 2024 von 5.5 Prozent auf 5.0 Prozent gesenkt. 

Die ab 1. Januar 2024 gültigen Umwandlungssätze sind in Art. 36 Abs. 3 festgehalten. 
2 Personen, welche am 1. Januar 2024 aktive Versicherte der Pensionskasse und bereits 60 Jahre alt 

sind, erhalten eine volle Kompensation der Umwandlungssatzsenkung. Personen, welche am 1. Ja-

nuar 2024 aktive Versicherte der Pensionskasse und bereits 50, aber noch nicht 60 Jahre alt sind, 

erhalten eine Teilkompensation. 
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3 Die Kompensation erfolgt per 1. Januar 2024 als Buchung einer individuellen, separat geführten, 

Kompensationsgutschrift. Diese wird auf den Pensionierungszeitpunkt hin dem Altersguthaben gut-

geschrieben und ausgewiesen, sofern die versicherte Person eine Altersrente beansprucht. Die volle 

Kompensationsgutschrift bemisst sich wie folgt in Prozenten des Altersguthabens mit Stand vom 

1. Januar 2023:  

 

Alter Kompensationsgutschrift 

50 0.0% 

51 0.6% 

52 1.2% 

53 1.8% 

54 2.4% 

55 3.0% 

56 4.4% 

57 5.8% 

58 7.2% 

59 8.6% 

ab 60 10.0% 

 
4 Im selben Umfang erfolgt ab 1. Januar 2024 bis zum Altersrücktritt eine individuelle Verbuchung ei-

ner individuellen, separat geführten Kompensationsgutschrift auf den Sparbeiträgen. 
5 Für die Berechnung der Kompensationsgutschrift ist das Altersguthaben im Sinne von Art. 20 mit 

Stand vom 1. Januar 2023 massgebend. Im Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 vorge-

nommene Einzahlungen (z.B. freiwillige Einkäufe, WEF-Rückzahlungen, scheidungsrechtliche 

Einzahlungen) und Auszahlungen (z.B. WEF-Auszahlungen, scheidungsrechtliche Auszahlungen) 

haben keinen Einfluss auf die Höhe der Kompensationsgutschrift.  
6 Ab 1. Januar 2024 führen Teil- oder vollständige Auszahlungen des Altersguthabens wie WEF-Vor-

bezüge, Scheidungsauszahlungen, Pfandverwertungen, Auszahlungen infolge Aufnahme einer 

selbstständigen Erwerbstätigkeit, Verlassen der Schweiz oder Geringfügigkeit und andere freiwilligen 

Auszahlungen zu einer Kürzung der Kompensationsgutschrift. Die Kompensationsgutschrift wird an-

teilmässig im gleichen Umfang wie das Altersguthaben reduziert. Einzahlungen hingegen haben 

keinen Einfluss auf die Höhe der Kompensationsgutschrift. 
7 Die Kompensationsgutschrift wird mit demselben Zinssatz wie das Altersguthaben verzinst.  
8 Personen, welche ab 1. Januar 2024 aus der Pensionskasse austreten, wird die Kompensationsgut-

schrift nicht mitgegeben, sondern während 25 Monaten in unveränderter Höhe belassen. Tritt die 

versicherte Person innerhalb von 25 Monaten wieder in die Pensionskasse ein, wird die Kompensati-

onsgutschrift (vorbehältlich Auszahlungen) weitergeführt. Ansonsten verfällt die 

Kompensationsgutschrift zugunsten der Pensionskasse. Die Besitzstandsgarantie von 25 Monaten 

lebt bei einem erneuten Austritt wieder auf.  
9 Soweit die versicherte Person die Altersleistung in Form einer Kapitalabfindung bezieht, erfolgt keine 

Gutschrift. 
10 Die Prozentsätze der Kompensationsgutschrift nach Absatz 3 richten sich nach dem Rücktrittsal-

ter 65. Für andere Rücktrittsalter können die Prozentsätze zu einer Über- oder Unterkompensation 

führen. Deshalb wird im Zeitpunkt des effektiven Rücktritts die Kompensationsgutschrift um einen 

Faktor erhöht oder reduziert, sodass die Reduktion des Umwandlungssatzes im jeweiligen Rück-

trittsalter korrekt berücksichtigt wird.  
11 Personen, die sich schrittweise pensionieren lassen, erhalten, sofern sie eine Altersrente beanspru-

chen, die Kompensationsgutschrift anteilmässig dem Altersguthaben gutgeschrieben. 
12 Bei Auflösung des Anschlussvertrags durch den Arbeitgeber verfällt der Anspruch auf die Kompen-

sationsgutschrift. 
13 Auf die Ergänzungsversicherung findet dieser Artikel keine Anwendung.  
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5. Schlussbestimmungen 

Art. 57 Inkraftsetzung und Änderungen 

1 Dieses Reglement tritt gemäss Beschluss der Verwaltungskommission vom 13. Dezember 2021 auf 

den 1. Januar 2022 in Kraft. Es ersetzt alle früheren Vorsorgereglemente der Pensionskasse. Es 

kann jederzeit im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften von der Verwaltungskommission geändert 

werden.  
2 Änderungen sind der Aufsicht zur Kenntnis zu bringen. 
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Anhang 1: Vorsorgepläne und Planelemente 
 

 

Das massgebende Alter ergibt sich aus der Differenz zwischen dem laufenden Kalenderjahr und dem 

Geburtsjahr. 

 

Vorsorgeplan 1 nach Art. 11 (Basis; 1.0) 

 

Der Vorsorgeplan 1 gilt für den Kanton Solothurn für das Staatspersonal, die Träger der Volksschulen 

im Kanton Solothurn für die Volksschullehrpersonen und die Solothurner Spitäler AG.  

 

Für versicherte Personen im Vorsorgeplan 1 besteht ab Alter 25 die Möglichkeit, im Rahmen des Zu-

satzsparens gegenüber dem Plan Basis einen zusätzlichen Beitrag von 1 Prozent des versicherten 

Lohns zu leisten und so Altersgutschriften zu erwerben, die entsprechend um 1 Prozent des versicher-

ten Lohns erhöht sind («Zusatzsparen 1%; 1.1»).  

 

Für versicherte Personen im Vorsorgeplan 1 besteht ab Alter 35 zudem die Möglichkeit, im Rahmen 

des Zusatzsparens gegenüber dem Plan Basis einen zusätzlichen Beitrag von 2 Prozent des versi-

cherten Lohns zu leisten und so Altersgutschriften zu erwerben, die entsprechend um 2 Prozent des 

versicherten Lohns erhöht sind («Zusatzsparen 2%; 1.2»).  

 

Nachfolgend sind die Beiträge der versicherten Personen (Art. 18) und des Arbeitgebers in Prozenten 

des versicherten Lohns nach Art. 7 ersichtlich. Unter «Risiko» sind die Beiträge für die Risikoversiche-

rung («Risikobeiträge») und unter «Alter» die Beiträge für die Altersversicherung («Sparbeiträge») 

ausgewiesen: 

 

Beiträge der versicherten Personen 

  Basis 
(1.0) 

Zusatzsparen 1% 
(1.1) 

Zusatzsparen 2% 
(1.2) 

Alter «Risiko» «Alter» Total «Alter» Total «Alter» Total 

18–24 0.9%  0.9%     

25–34 0.9% 6.0% 6.9% 7.0% 7.9%   

35–44 0.9% 8.0% 8.9% 9.0% 9.9% 10% 10.9% 

45–54 0.9% 10.0% 10.9% 11.0% 11.9% 12% 12.9% 

55–65 0.9% 10.0% 10.9% 11.0% 11.9% 12% 12.9% 

 

Beiträge des Arbeitgebers 

Alter «Risiko» «Alter» Total 

18–24 1.0% 
 

1.0% 

25–34 1.0% 6.0% 7.0% 

35–44 1.0% 9.0% 10.0% 

45–54 1.0% 12.0% 13.0% 

55–65 1.0% 17.0% 18.0% 
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Nachfolgend sind die Altersgutschriften (Art. 19) in Prozenten des versicherten Lohns nach Art. 7 er-

sichtlich: 

 

Altersgutschriften 

Alter 
Basis 

(1.0) 
Zusatzsparen 1% 

(1.1) 
Zusatzsparen 2% 

(1.2) 

18–24       

25–34 12% 13%   

35–44 17% 18% 19% 

45–54 22% 23% 24% 

55–65 27% 28% 29% 

 

Der Vorsorgeplan 1 kann auch von den mittels Vertrags angeschlossenen Unternehmungen gewählt 

werden. Diese haben die Möglichkeit, im Anschlussvertrag eine andere Beitragsaufteilung festzule-

gen. In diesem Fall muss der Beitrag des Arbeitgebers mindestens gleich hoch sein wie die gesamten 

Beiträge aller seiner Arbeitnehmenden. Die Wahlmöglichkeit des Zusatzsparens besteht nur, sofern 

sie im Anschlussvertrag vorgesehen ist. 

 

Die Einkaufssumme (Art. 24) darf maximal so hoch sein, dass am Jahresende das Altersguthaben 

den Richtwert in Prozenten des versicherten Lohns nach Art. 7 gemäss den nachfolgenden Tabellen 

nicht überschreitet. Die Richtwerte sind abhängig von den jeweils geltenden Altersgutschriften ohne 

Zusatzsparen (Basis), Zusatzsparen 1% und Zusatzsparen 2%. 

 

Richtwerte für den maximal möglichen Einkauf 

Basis (1.0) 

Alter Richtwert Alter Richtwert Alter Richtwert Alter Richtwert 

25 12.0% 35 151.0% 45 375.2% 55 703.3% 

26 24.2% 36 171.0% 46 404.7% 56 744.4% 

27 36.7% 37 191.5% 47 434.8% 57 786.3% 

28 49.5% 38 212.3% 48 465.5% 58 829.0% 

29 62.4% 39 233.5% 49 496.9% 59 872.6% 

30 75.7% 40 255.2% 50 528.8% 60 917.0% 

31 89.2% 41 277.3% 51 561.4% 61 962.4% 

32 103.0% 42 299.9% 52 594.6% 62 1008.6% 

33 117.1% 43 322.9% 53 628.5% 63 1055.8% 

34 131.4% 44 346.3% 54 663.1% 64 1103.9% 

      65 1153.0% 
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Richtwerte für den maximal möglichen Einkauf 

Zusatzsparen 1% (1.1) 

Alter Richtwert Alter Richtwert Alter Richtwert Alter Richtwert 

25 13.0% 35 163.2% 45 401.0% 55 745.7% 

26 26.3% 36 184.5% 46 432.0% 56 788.6% 

27 39.8% 37 206.1% 47 463.7% 57 832.4% 

28 53.6% 38 228.3% 48 496.0% 58 877.0% 

29 67.7% 39 250.8% 49 528.9% 59 922.6% 

30 82.0% 40 273.9% 50 562.5% 60 969.0% 

31 96.6% 41 297.3% 51 596.7% 61 1016.4% 

32 111.6% 42 321.3% 52 631.6% 62 1064.7% 

33 126.8% 43 345.7% 53 667.3% 63 1114.0% 

34 142.3% 44 370.6% 54 703.6% 64 1164.3% 

      65 1215.6% 

 

Richtwerte für den maximal möglichen Einkauf 

Zusatzsparen 2% (1.2) 

Alter Richtwert Alter Richtwert Alter Richtwert 

35 164.2% 45 413.2% 55 771.5% 

36 186.5% 46 445.5% 56 815.9% 

37 209.2% 47 478.4% 57 861.2% 

38 232.4% 48 511.9% 58 907.4% 

39 256.0% 49 546.2% 59 954.6% 

40 280.2% 50 581.1% 60 1002.7% 

41 304.8% 51 616.7% 61 1051.7% 

42 329.9% 52 653.1% 62 1101.8% 

43 355.5% 53 690.1% 63 1152.8% 

44 381.6% 54 727.9% 64 1204.9% 

    65 1258.0% 

 

Den obenstehenden Tabellen der Richtwerte für den maximal möglichen Einkauf wurde ein Zinssatz 

von 2 Prozent zugrunde gelegt. 

 

Es erfolgt kein Zuschlag oder Abschlag auf den Sanierungsbeiträgen gemäss § 4bis Abs. 4 PKG.  
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Vorsorgeplan 2 nach Art. 11 (Minimal; 2.0) 

 

Der Vorsorgeplan 2 kann von angeschlossenen Unternehmungen gewählt werden. Der Beitrag des 

Arbeitgebers muss mindestens gleich hoch sein wie die gesamten Beiträge aller seiner Arbeitnehmen-

den. Nachfolgend sind die Beiträge in Prozenten des versicherten Lohns nach Art. 7 aufgeführt, wobei 

unter «Risiko» die Beiträge für die Risikoversicherung und unter «Alter» die Beiträge für die Altersver-

sicherung ausgewiesen sind: 

 

Beiträge Vorsorgeplan 2 

Alter «Risiko» «Alter» 

18–24 1.9%  
25–34 1.9% 10% 

35–44 1.9% 15% 

45–54 1.9% 20% 

55–65 1.9% 25% 

 

Die Altersgutschriften entsprechen den Beiträgen für die Altersleistungen. 

 

Die Einkaufssumme (0) darf im Vorsorgeplan 2 maximal so hoch sein, dass am Jahresende das Al-

tersguthaben den Richtwert in Prozenten des versicherten Lohns nach Art. 7 gemäss der 

nachfolgenden Tabelle nicht überschreitet: 

 

Richtwerte für den maximal möglichen Einkauf 

Alter Richtwert Alter Richtwert Alter Richtwert Alter Richtwert 

25 10.0% 35 126.7% 45 323.7% 55 618.6% 

26 20.2% 36 144.2% 46 350.2% 56 655.9% 

27 30.6% 37 162.1% 47 377.2% 57 694.0% 

28 41.2% 38 180.3% 48 404.7% 58 732.9% 

29 52.0% 39 199.0% 49 432.8% 59 772.6% 

30 63.1% 40 217.9% 50 461.4% 60 813.0% 

31 74.3% 41 237.3% 51 490.7% 61 854.3% 

32 85.8% 42 257.0% 52 520.5% 62 896.4% 

33 97.5% 43 277.2% 53 550.9% 63 939.3% 

34 109.5% 44 297.7% 54 581.9% 64 983.1% 

      65 1027.8% 

 

Der obenstehenden Tabelle der Richtwerte für den maximal möglichen Einkauf wurde ein Zinssatz 

von 2 Prozent zugrunde gelegt. 

 

Es erfolgt kein Zuschlag oder Abschlag auf den Sanierungsbeiträgen gemäss § 4bis Abs. 4 PKG.  
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Vorsorgeplan 3 nach Art. 11 (Optimal; 3.0) 

 

Der Vorsorgeplan 3 kann von den mittels Vertrags angeschlossenen Unternehmungen gewählt wer-

den.  

 

Der massgebende Lohn nach Art. 6 entspricht höchstens CHF 600'000.00. 

 

Der Beitrag des Arbeitgebers muss mindestens gleich hoch sein wie die gesamten Beiträge aller sei-

ner Arbeitnehmenden. Nachfolgend sind die Beiträge in Prozenten des versicherten Lohns nach Art. 7 

aufgeführt, wobei unter «Risiko» die Beiträge für die Risikoversicherung und unter «Alter» die Beiträge 

für die Altersversicherung ausgewiesen sind: 

 

Beiträge Vorsorgeplan 3 

Alter «Risiko» «Alter» 

18–24 2.1%  
25–34 2.1% 14% 

35–44 2.1% 19% 

45–54 2.1% 24% 

55–65 2.1% 29% 

 

Die Altersgutschriften entsprechen den Beiträgen für die Altersleistungen. 

 

Die Einkaufssumme (0) darf im Vorsorgeplan 3 maximal so hoch sein, dass am Jahresende das Al-

tersguthaben den Richtwert in Prozenten des versicherten Lohns nach Art. 7 gemäss der 

nachfolgenden Tabelle nicht überschreitet: 

 

Richtwerte für den maximal möglichen Einkauf 

Alter Richtwert Alter Richtwert Alter Richtwert Alter Richtwert 

25 14.0% 35 175.4% 45 426.8% 55 788.1% 

26 28.3% 36 197.9% 46 459.3% 56 832.8% 

27 42.8% 37 220.8% 47 492.5% 57 878.5% 

28 57.7% 38 244.2% 48 526.4% 58 925.1% 

29 72.9% 39 268.1% 49 560.9% 59 972.6% 

30 88.3% 40 292.5% 50 596.1% 60 1021.0% 

31 104.1% 41 317.3% 51 632.1% 61 1070.4% 

32 120.2% 42 342.7% 52 668.7% 62 1120.8% 

33 136.6% 43 368.5% 53 706.1% 63 1172.3% 

34 153.3% 44 394.9% 54 744.2% 64 1224.7% 

      65 1278.2% 

 

Der obenstehenden Tabelle der Richtwerte für den maximal möglichen Einkauf wurde ein Zinssatz 

von 2 Prozent zugrunde gelegt. 

 

Der Zuschlag auf den Sanierungsbeiträgen gemäss § 4bis Abs. 4 PKG beträgt 10 Prozent. Der Wech-

sel des Vorsorgeplanes während einer laufenden Sanierung bewirkt keine Reduktion des 

Sanierungsbeitrages. 
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Weitere Planelemente 

 

Die weiteren Planelemente können von den angeschlossenen Unternehmungen für alle drei Vorsorge-

pläne gewählt werden: 

 

1. Eintrittsschwelle (§ 4bis Abs. 1 Bst. d PKG) 

 

Im Anschlussvertrag kann eine tiefere Eintrittsschwelle in der Höhe von 50 Prozent des Mindestlohns 

nach Art. 7 Abs. 1 BVG festgelegt werden. 

 

2. Invaliden-Zusatzrente (Art. 41) und Ehegatten-Zusatzrente (Art. 44) 

 

Im Anschlussvertrag kann festgelegt werden, dass die volle Invaliden-Zusatzrente die volle Invaliden-

rente statt auf 56 Prozent auf 60 Prozent («Variante 60%») oder 64 Prozent («Variante 64%») 

ergänzt. Die resultierende Erhöhung der Invaliden-Zusatzrente führt in Anwendung von Art. 44 Abs. 4 

zu einer entsprechenden Erhöhung der Ehegatten-Zusatzrente. 

 

Bei der Wahl der «Variante 60%» erhöht sich der für den jeweiligen Vorsorgeplan geltende Risikobei-

trag um 0.15 Prozent des versicherten Lohns. 

 

Bei der Wahl der «Variante 64%» erhöht sich der für den jeweiligen Vorsorgeplan geltende Risikobei-

trag um 0.3 Prozent des versicherten Lohns. 

 

3. Zusätzlich versichertes Todesfallkapital 

 

Im Vorsorgeplan einer angeschlossenen Unternehmung kann in Abhängigkeit des versicherten Lohns 

nach Art. 7 ein zusätzlich versichertes Todesfallkapital festgelegt werden.  

 

Nachfolgend sind die möglichen Varianten für das zusätzlich versicherte Todesfallkapital und die ent-

sprechenden Erhöhungen der Beiträge für die Risikoversicherung («Risikobeiträge») der 

Vorsorgepläne berechnet auf dem versicherten Lohn nach Art. 7 ersichtlich. 

 

Höhe des zusätzlich Zusätzlicher 

versicherten Todesfallkapitals Risikobeitrag 

1 x versicherter Lohn 0.20% 

2 x versicherter Lohn 0.40% 

3 x versicherter Lohn 0.60% 
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Anhang 2: Ergänzungsversicherung 
 

 

1. Grundsatz 

 

Bei der Ergänzungsversicherung handelt es sich um eine rein überobligatorische Vorsorge. Die Er-

gänzungsversicherung, ihre Finanzierung und die sich daraus ergebenden Leistungen sind in den 

folgenden Bestimmungen geregelt. Im Übrigen gelten dort, wo nachfolgend keine Regelung getroffen 

wird, die reglementarischen Bestimmungen der Grundversicherung sinngemäss auch für die Ergän-

zungsversicherung. Die Altersgutschriften, das Altersguthaben und der versicherte Lohn der 

Ergänzungsversicherung werden bei der Festlegung der Leistungen der Grundversicherung nicht be-

rücksichtigt. 

 

2. Kreis der Versicherten 

 

In der Ergänzungsversicherung werden Personen versichert, die in der Grundversicherung der Versi-

cherungspflicht unterstehen oder die Weiterversicherung nach Erreichen des Referenzalters wählen 

und deren massgebender Lohn die Eintrittsschwelle der Ergänzungsversicherung während voraus-

sichtlich mindestens drei Monaten überschreitet.  

 

Die Eintrittsschwelle der Ergänzungsversicherung entspricht dem sechsfachen Betrag der maximalen 

Rente nach AHVG (CHF 181'440.00, Stand 01.01.2025). Bei Teilbeschäftigung wird die Eintritts-

schwelle anteilmässig berechnet. Die Einkommen aus verschiedenen Anstellungsverhältnissen beim 

selben Arbeitgeber werden zusammengezählt. Die Eintrittsschwelle gilt separat für jeden einzelnen 

Arbeitgeber. 

 

Personal von angeschlossenen Unternehmungen wird nur in die Ergänzungsversicherung aufgenom-

men, wenn dies explizit vereinbart ist. 

 

3. Versicherter Lohn 

 

Der versicherte Lohn der Ergänzungsversicherung entspricht dem massgebenden Lohn abzüglich des 

Koordinationsabzugs der Ergänzungsversicherung.  

 

4. Koordinationsabzug 

 

Der Koordinationsabzug der Ergänzungsversicherung entspricht elf Zwölftel der Eintrittsschwelle der 

Ergänzungsversicherung (CHF 166'320.00, Stand 01.01.2025). Bei Teilbeschäftigung wird der Koordi-

nationsabzug anteilmässig berechnet. 
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5. Beiträge der Ergänzungsversicherung 

 

Nachfolgend sind die Beiträge der versicherten Person und des Arbeitgebers für die Ergänzungsversi-

cherung in Prozenten des versicherten Lohns der Ergänzungsversicherung ersichtlich. Unter «Risiko» 

sind die Beiträge für die Risikoversicherung und unter «Alter» die Beiträge für die Altersversicherung 

ausgewiesen: 

 

Beiträge der versicherten Person 

Alter «Risiko» «Alter» Total 

18–24 0.25%  0.25% 

25–34 0.25% 2.5% 2.75% 

35–44 0.25% 2.5% 2.75% 

45–54 0.25% 2.5% 2.75% 

55–65 0.25% 2.5% 2.75% 

 

Beiträge des Arbeitgebers 

Alter «Risiko» «Alter» Total 

18–24 0.25%  0.25% 

25–34 0.25% 2.5% 2.75% 

35–44 0.25% 2.5% 2.75% 

45–54 0.25% 2.5% 2.75% 

55–65 0.25% 2.5% 2.75% 

 

Bei einer Unterdeckung belaufen sich die prozentualen Sanierungsbeiträge auf einen Viertel der Pro-

zentsätze gemäss § 12 Abs. 2 Bst. a–d PKG (§ 12 Abs. 2bis PKG). 

 

6. Altersguthaben in der Ergänzungsversicherung 

 

Für die Ergänzungsversicherung wird ein von der Grundversicherung separiertes Altersguthaben ge-

führt. Dieses setzt sich zusammen aus: 

• den Altersgutschriften der Ergänzungsversicherung, die den Beiträgen für das «Alter» der ver-

sicherten Person und des Arbeitsgebers entsprechen; 

• den Einkäufen im Rahmen der Ergänzungsversicherung (Ziffer 8); 

• den Zinsen. 

 

Freizügigkeitsähnliche Leistungen im Sinne von Art. 53 werden zuerst vollständig dem Altersguthaben 

der Ergänzungsversicherung belastet und erst danach vom Altersguthaben der Grundversicherung in 

Abzug gebracht. Eingebrachte Freizügigkeitsleistungen werden ausschliesslich dem Altersguthaben 

der Grundversicherung gutgeschrieben. 

 

7. Verzinsung des Altersguthabens in der Ergänzungsversicherung 

 

Die Verwaltungskommission bestimmt jährlich Ende Jahr den Jahresendzinssatz für das ablaufende 

Kalenderjahr. Zusätzlich legt sie den unterjährigen Zinssatz für das kommende Kalenderjahr fest. Den 

per 31. Dezember des abgelaufenen Kalenderjahrs versicherten Personen wird per diesem Datum der 

Jahresendzinssatz gutgeschrieben. 

 

8. Einkauf im Rahmen der Ergänzungsversicherung 

 

Im Rahmen der Ergänzungsversicherung können sich nur versicherte Personen einkaufen, die in der 

Grundversicherung bereits vollständig eingekauft sind.  

 

Die Einkaufssumme im Rahmen der Ergänzungsversicherung darf maximal so hoch sein, dass am 

Jahresende das Altersguthaben den Richtwert gemäss nachfolgender Tabelle berechnet als Prozent-

satz des versicherten Lohns in der Ergänzungsversicherung nicht überschreitet. Übersteigt in der 
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Grundversicherung das Altersguthaben den Richtwert für einen vollständigen Einkauf, dann wird der 

übersteigende Teil vom maximal möglichen Einkauf in der Ergänzungsversicherung in Abzug ge-

bracht. 

 

Gemäss Art. 79b Abs. 3 BVG ist ein Einkauf in die Ergänzungsversicherung lediglich bis drei Jahre 

vor Entstehung des Anspruchs auf Altersleistungen zulässig. Wurden Einkäufe getätigt, so dürfen die 

daraus resultierenden Leistungen innerhalb der nächsten drei Jahre nicht in Kapitalform aus der Pen-

sionskasse zurückgezogen werden. 

 

Richtwerte für den maximal möglichen Einkauf 

Alter Richtwert Alter Richtwert Alter Richtwert Alter Richtwert 

25 5.0% 35 60.8% 45 128.9% 55 211.9% 

26 10.1% 36 67.1% 46 136.5% 56 221.1% 

27 15.3% 37 73.4% 47 144.2% 57 230.6% 

28 20.6% 38 79.9% 48 152.1% 58 240.2% 

29 26.0% 39 86.5% 49 160.2% 59 250.0% 

30 31.5% 40 93.2% 50 168.4% 60 260.0% 

31 37.2% 41 100.1% 51 176.7% 61 270.2% 

32 42.9% 42 107.1% 52 185.3% 62 280.6% 

33 48.8% 43 114.2% 53 194.0% 63 291.2% 

34 54.7% 44 121.5% 54 202.8% 64 302.0% 

      65 313.1% 

 

Der obenstehenden Tabelle der Richtwerte für den maximal möglichen Einkauf wurde ein Zinssatz 

von 2 Prozent zugrunde gelegt. 

 

9. Versicherungsleistungen bei Alter, Invalidität und Tod 

 

Die Versicherungsleistungen werden grundsätzlich in Kapitalform ausgerichtet. Der Anspruch auf 

Leistungen der Ergänzungsversicherung entsteht gleichzeitig und mit dem gleichen Anteil wie der ent-

sprechende Anspruch aus der Grundversicherung. 

 

Die Altersleistung entspricht dem in der Ergänzungsversicherung vorhandenen Altersguthaben. 

 

Muss zur Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften das vorhandene Altersguthaben in Rentenform 

ausbezahlt werden, kommen die Umwandlungssätze nach Art. 36 zur Anwendung. 

 

Im Falle einer Invalidität wird das Altersguthaben der versicherten Personen auf der Grundlage des 

letzten versicherten Lohns der Ergänzungsversicherung beitragsbefreit samt Zinsen bis zum Refe-

renzalter weitergeführt. Bei Erreichen des Referenzalters wird das weitergeführte Altersguthaben als 

Kapitalleistung ausgerichtet. 

 

Im Falle des Todes einer versicherten Person wird ein Todesfallkapital in der Höhe des voraussichtli-

chen Altersguthabens der Ergänzungsversicherung, das der verstorbenen versicherten Person bei 

Erreichen des Referenzalters zustehen würde, ausbezahlt. Das voraussichtliche Altersguthaben ent-

spricht dem beim Tode vorhandenen Altersguthaben, den auf der Basis des letzten versicherten 

Lohns der Ergänzungsversicherung bis zum Referenzalter fehlenden Altersgutschriften der Ergän-

zungsversicherung und den Zinsen. Für die Ausrichtung des Todesfallkapitals aus der 

Ergänzungsversicherung gelten die gleichen Bestimmungen wie für die Ausrichtung eines zusätzlich 

versicherten Todesfallkapitals gemäss Art. 50 Abs. 6. 
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10. Wegfall der Versicherungspflicht in der Ergänzungsversicherung 

 

Fällt die Versicherungspflicht in der Ergänzungsversicherung weg, ohne dass ein Austritt aus der 

Grundversicherung erfolgt, dann wird die Ergänzungsversicherung auf der Grundlage eines versicher-

ten Lohns der Ergänzungsversicherung von Null Franken weitergeführt. 

 

11. Ende der Versicherung, Anspruch auf Freizügigkeitsleistung 

 

Die Ergänzungsversicherung endet gleichzeitig mit der Grundversicherung.  

 

Der Anspruch auf eine Freizügigkeitsleistung aus der Ergänzungsversicherung entsteht gleichzeitig 

mit dem Anspruch auf die Freizügigkeitsleistung aus der Grundversicherung. Es wird in diesem Fall 

eine einzige Austrittsabrechnung erstellt. Dabei werden die Altersguthaben, persönlich geleisteten 

Beiträge, Einkaufssummen, Freizügigkeitsleistungen und freizügigkeitsähnlichen Leistungen aus der 

Grundversicherung und der Ergänzungsversicherung zusammengezählt.  
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Anhang 3: Bestimmungen zum Vorsorgeausgleich bei Scheidung, 
wenn Vorsorgefall eingetreten ist (Art. 16) 
 

 

1. Teilung der Rente durch das Gericht (Art 124a ZGB) 

 

Liegt ein Gerichtsentscheid über die Teilung der Rente vor, dann erfolgt die Herabsetzung der laufen-

den Invaliden- oder Altersrente sowie die Festsetzung der Rente an den berechtigten Ehegatten / die 

berechtigte Ehegattin nach dem Scheidungsurteil beziehungsweise nach Bundesrecht. 

 

Bei der Teilung einer Rente infolge Scheidung wird die BVG-Rente des verpflichteten Ehegatten an-

teilmässig herabgesetzt. Der Betrag, um den die Rente herabgesetzt wurde, zählt im Rahmen einer 

Überversicherungsberechnung zu den nach Bundesrecht anrechenbaren Einkünften nach Art. 7 Abs. 

1. 

 

2. Kinder- und Waisenrenten, Ehegattenrente 

 

Kinderrenten, auf die im Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfahrens Anspruch bestand, wer-

den als Folge der Scheidung nicht herabgesetzt. Später entstehende Kinderrenten werden aufgrund 

der herabgesetzten Alters- oder Invalidenrente bestimmt. Wurde eine Kinderrente vom Vorsorgeaus-

gleich nicht berührt, dann wird eine allfällige spätere Waisenrente auf der gleichen Grundlage 

berechnet. 

 

Die Ehegattenrente wird aufgrund der herabgesetzten Alters- oder Invalidenrente bestimmt. 

 

3. Anpassung der Invalidenrente bei Übertragung einer Austrittsleistung (Art. 19 BVV 2) 

 

Bei Übertragung einer Austrittsleistung wird die Invalidenrente ab dem Zeitpunkt, an dem das Schei-

dungsurteil rechtskräftig wird, herabgesetzt. Bei Vollendung des 65. Altersjahres während des 

Scheidungsverfahrens erfolgt die Herabsetzung ab diesem Zeitpunkt. Zusätzlich zur Invalidenrente 

erfolgt auch eine Herabsetzung der Folgeleistungen wie zum Beispiel der Hinterlassenenleistungen, 

der Altersleistungen und der Austrittsleistung. 

 

Grundsätzlich entspricht die Kürzung der Leistungen den Leistungsverbesserungen, die aus einer Ein-

lage in gleicher Höhe resultiert hätten. Massgebend sind der Zeitpunkt der Einleitung des 

Scheidungsverfahrens und das Reglement bei Entstehen des Anspruchs auf die Invalidenrente. Die 

Kürzung einer Invalidenrente darf im Verhältnis zur bisherigen Invalidenrente nicht grösser sein als 

der übertragene Teil der Austrittsleistung im Verhältnis zur gesamten Austrittsleistung. 

 

Wurde die Invalidenrente im System des Beitragsprimats mit einer Hochrechnung des Altersgutha-

bens berechnet, dann wird für die Berechnung der Kürzung auf den bei Beginn des Anspruchs der 

Invalidenrente gültigen Umwandlungssatz und Zinssatz für die Hochrechnung des Altersguthabens 

abgestellt. 

 

Muss als Folge der Scheidung ein Teil der Austrittsleistung, auf welche die invalide Person im Falle 

einer Reaktivierung Anspruch gehabt hätte, ausbezahlt werden, dann wird die Austrittsleistung bzw. 

das weitergeführte Altersguthaben um den überwiesenen Betrag herabgesetzt. Dadurch reduzieren 

sich sämtliche Leistungen, die auf der Grundlage des weitergeführten Altersguthabens berechnet wer-

den. 
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4. Zusätzliche Kürzung der Austrittsleistung und der Rente einer invaliden Person bei 

Vollendung des 65. Altersjahres während des Scheidungsverfahrens (Art. 19g FZV) 

 

Bezieht der verpflichtete Ehegatte / die verpflichtete Ehegattin eine Invalidenrente und vollendet er/sie 

während des Scheidungsverfahrens das 65. Altersjahr, so wird die zu überweisende Austrittsleistung 

und die Rente aufgrund der zu viel bezahlten Renten zusätzlich gekürzt. 

 

Die zu viel bezahlten Renten entsprechen der Summe, um welche die Rentenzahlungen zwischen der 

Vollendung des 65. Altersjahres und der Rechtskraft des Scheidungsurteils tiefer ausgefallen wären, 

wenn ihrer Berechnung ein um den übertragenen Teil der Austrittsleistung vermindertes Guthaben zu-

grunde gelegt worden wäre. Die Kürzung wird je hälftig auf die beiden Ehegatten verteilt. 

 

5. Vorgehen bei Eintritt des Vorsorgefalls Alter während des Scheidungsverfahrens (Art. 

19g FZV) 

 

Falls zwischen der Einleitung des Scheidungsverfahrens und der Scheidung der Anspruch auf eine 

Altersrente entsteht und ein Teil des Altersguthabens an den berechtigten Ehegatten / die berechtigte 

Ehegattin überwiesen werden muss, dann erfolgt als Folge der Scheidung eine rückwirkende Neube-

rechnung der Altersrente.  

 

Diese wird mit dem Umwandlungssatz mit dem die Altersrente bei Entstehen des Anspruchs berech-

net wurde und mit dem um den gemäss Scheidungsurteil auszuzahlenden Betrag reduzierten 

Altersguthaben berechnet.  

 

Die ab Beginn des Anspruchs bis zur Rechtskraft des Scheidungsurteils zu viel ausbezahlten Renten, 

die sich aus der Differenz zwischen der zuerst berechneten und der neu berechneten Altersrente er-

geben, werden je zur Hälfte dem berechtigen Ehegatten / der berechtigten Ehegattin und dem 

verpflichteten Ehegatten/der verpflichteten Ehegattin belastet.  

 

6. Kürzungsregel wegen zu viel bezahlter Renten bis zur Rechtskraft des Scheidungsur-

teils 

 

Zu viel ausbezahlte Invaliden- oder Altersrenten werden je zur Hälfte dem berechtigten und dem ver-

pflichteten Ehegatten / der berechtigten und der verpflichteten Ehegattin belastet.  

Dem berechtigten Ehegatten / der berechtigten Ehegattin wird die Austrittsleistung entsprechend ge-

kürzt.  

 

Die andere Hälfte der zu viel ausbezahlten Renten wird mit einer weiteren Herabsetzung der Rente ab 

dem Zeitpunkt der Rechtskraft der Scheidung dem verpflichteten Ehegatten / der verpflichteten Ehe-

gattin belastet. Der Herabsetzungsbetrag entspricht der Hälfte der zu viel ausbezahlten Renten 

multipliziert mit dem Umwandlungssatz für das Alter des verpflichteten Ehegatten / der verpflichteten 

Ehegattin im Zeitpunkt der Herabsetzung. Massgebend sind die reglementarischen Umwandlungs-

sätze im Zeitpunkt des Entstehens des Anspruchs auf die Invaliden- oder Altersrente.  

 

Fehlt ein Umwandlungssatz, weil das Alter des spätesten Altersrücktritts bereits überschritten ist, dann 

ergibt sich der für die Berechnung der Kürzung massgebende Umwandlungssatz indem der Umwand-

lungssatz für das höchste Rücktrittsalter für jedes weitere Altersjahr um die gleiche jährliche Differenz 

erhöht wird, wie vor dem höchsten Rücktrittsalter. Monate werden anteilmässig berücksichtigt. 

 

7. Kürzung der BVG-Invaliden- und BVG-Altersrente (Mindestleistungen) 

 

Musste eine Austrittsleistung überwiesen werden, dann wird die BVG-Invaliden- und BVG-Altersrente 

um den ausbezahlten Anteil des Altersguthabens nach BVG, multipliziert mit dem Umwandlungssatz 

nach BVG mit dem die Invaliden- oder Altersrente berechnet wurde, herabgesetzt. 
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8. Rentenanteile, die im Rahmen eines Vorsorgeausgleichs dem berechtigten Ehegatten 

/ der berechtigten Ehegattin zugesprochen wurden 

 

Rentenanteile, die im Rahmen eines Vorsorgeausgleichs dem berechtigten Ehegatten/der berechtig-

ten Ehegattin zugesprochen wurden, sind reine Leibrenten. Der Anspruch erlischt am Monatsende 

nach dem Tod des berechtigten Ehegatten / der berechtigten Ehegattin. Es besteht auf diesen Renten 

kein Anspruch auf anwartschaftliche Hinterlassenenleistungen. 

 

Anstelle der Überweisung einer Rente kann mit dem berechtigten Ehegatten / der berechtigten Ehe-

gattin auch die Überweisung einer Kapitalabfindung an dessen / deren Vorsorge- oder 

Freizügigkeitseinrichtung vereinbart werden. Die Höhe der Kapitalabfindung wird aufgrund der Bar-

wert-Tabelle am Ende des Anhangs berechnet. 

 

9. Anrechnung der Rentenanteile im Rahmen eines Vorsorgeausgleichs bei der Berech-

nung eines freiwilligen Einkaufs 

 

Bei der Berechnung des maximal möglichen freiwilligen Einkaufs reduziert sich dieser um den Barwert 

der durch den Vorsorgeausgleich zugesprochenen Rente. Massgebend sind die Barwert-Tabelle am 

Ende des Anhangs und das Alter im Zeitpunkt der Berechnung des freiwilligen Einkaufs. Dies gilt auch 

für den Fall, bei dem die Rente auf eine Freizügigkeitseinrichtung überwiesen wird. 

 

10. Wiedereinkauf nach Scheidung  

 

Bezieht der verpflichtete Ehegatte/die verpflichtete Ehegattin im Zeitpunkt der Einleitung des Schei-

dungsverfahrens eine Invalidenrente vor Vollendung des 65. Altersjahres, so besteht im Umfang der 

Invalidität keine Möglichkeit des Wiedereinkaufs der übertragenen Austrittsleistung (Art. 22d FZG Abs. 

2). Ebenfalls ist es nicht möglich, die Kürzung einer Invaliden- oder Altersrente durch den Vorsorge-

ausgleich mit einem Einkauf zu beheben. 
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11. Barwert-Tabelle 

 

Barwert-Tabelle für eine Rente von CHF 1 pro Jahr 

Grundlagen VZ 2020 G 2024, technischer Zins 2.0 Prozent (Tarifzins) 

Zwischenwerte ergeben sich durch lineare Interpolation / x = effektives Alter des/der Berechtigten. 

 

x Männer Frauen x Männer Frauen 

17 39.053 39.067 59 22.056 22.683 

18 38.798 38.817 60 21.477 22.138 

19 
38.536 38.560 

61 
20.890 21.586 

20 38.269 38.298 62 20.296 21.027 

21 37.996 38.030 63 19.695 20.461 

22 37.716 37.756 64 19.087 19.888 

23 37.431 37.476 65 18.470 19.310 

24 
37.139 37.190 

66 
17.852 18.724 

25 36.841 36.897 67 17.232 18.133 

26 36.537 36.598 68 16.612 17.535 

27 36.226 36.293 69 15.991 16.930 

28 35.908 35.981 70 15.371 16.319 

29 
35.583 35.662 

71 
14.751 15.700 

30 35.252 35.336 72 14.130 15.076 

31 34.913 35.004 73 13.510 14.447 

32 34.567 34.664 74 12.890 13.817 

33 34.214 34.317 75 12.272 13.186 

34 
33.852 33.962 

76 
11.656 12.556 

35 33.484 33.601 77 11.044 11.928 

36 33.107 33.232 78 10.436 11.301 

37 32.723 32.856 79 9.830 10.677 

38 32.330 32.472 80 9.228 10.055 

39 
31.928 32.081 

81 
8.627 9.434 

40 31.519 31.683 82 8.033 8.819 

41 31.101 31.277 83 7.453 8.217 

42 30.674 30.863 84 6.896 7.636 

43 30.238 30.442 85 6.366 7.080 

44 
29.793 30.013 

86 
5.867 6.553 

45 29.339 29.576 87 5.401 6.058 

46 28.875 29.131 88 4.970 5.595 

47 28.401 28.679 89 4.573 5.166 

48 27.919 28.219 90 4.214 4.771 

49 
27.427 27.751 

91 
3.893 4.411 

50 26.927 27.276 92 3.608 4.083 

51 26.417 26.794 93 3.355 3.784 

52 25.899 26.304 94 3.129 3.512 

53 25.373 25.808 95 2.928 3.264 

54 
24.839 25.304 

96 
2.746 3.037 

55 24.297 24.793 97 2.581 2.829 

56 23.748 24.276 98 2.430 2.636 

57 23.191 23.752 99 2.292 2.456 

58 22.627 23.221 100 2.165 2.286 
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Anhang 4: Zinssatz 
 

 

In der Grundversicherung (Art. 21 Abs. 2) 

 

Jahr unterjähriger Zinssatz Jahresendzinssatz 

2019 1.00% 2.00% 

2020 1.00% 1.75% 

2021 1.00% 2.50% 

2022 1.50% 1.50% 

2023 1.00% 2.00% 

2024 1.25% 4.00% 

2025 1.25% 5.00% 

2026 1.25%  

 

 

In der Ergänzungsversicherung (Anhang 2, Ziff. 7) 

 

Jahr unterjähriger Zinssatz Jahresendzinssatz 

2022 1.50% 1.50% 

2023 1.00% 2.00% 

2024 1.25% 4.00% 

2025 1.25% 5.00% 

2026 1.25%  
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Änderungstabelle 
 

 

Bestimmung Beschluss Inkrafttreten Änderung 

Art. 2 Abs. 1 Bst. f, j 28.08.2023 01.01.2024 geändert 

Art. 3 Titel, Abs. 1, 4–6 28.08.2023 01.01.2024 geändert 

Art. 4 Abs. 1 28.08.2023 01.01.2024 geändert 

Art. 5 Abs. 2 28.08.2023 01.01.2024 geändert 

Art. 6 Abs. 3 28.08.2023 01.01.2024 geändert 

Art. 7 Abs. 2 28.08.2023 01.01.2024 eingefügt 

Art. 8 Abs. 2 28.08.2023 01.01.2024 eingefügt 

Art. 9 Titel, Abs. 1−3 28.08.2023 01.01.2024 geändert 

Art. 9 Abs. 5 28.08.2023 01.01.2024 eingefügt 

Art. 9bis 28.08.2023 01.01.2025 eingefügt 

Art. 10 Abs. 1, 5, 6 Bst. a, 11 28.08.2023 01.01.2024 geändert 

Art. 10 Abs. 12 28.08.2023 01.01.2024 eingefügt 

Art. 11 Abs. 4–5 28.08.2023 01.01.2024 geändert 

Art. 12 28.08.2023 01.01.2025 geändert 

Art. 14 Abs. 1 Bst. c 28.08.2023 01.01.2024 geändert 

Art. 15 Titel, Abs. 1 28.08.2023 01.01.2024 geändert 

Art. 15 Abs. 2–3 28.08.2023 01.01.2024 eingefügt 

Art. 17 Abs. 2 Bst. c 28.08.2023 01.01.2024 geändert 

Art. 18 Titel, Abs. 1–3 28.08.2023 01.01.2024 geändert 

Art. 22 Titel, Abs. 1−3 28.08.2023 01.01.2024 geändert 

Art. 22 Abs. 5 28.08.2023 01.01.2024 gelöscht 

Art. 23 28.08.2023 01.01.2025 geändert 

Art. 24 Abs. 1−4 28.08.2023 01.01.2024 geändert 

Art. 25 Abs. 1, Abs. 2 Bst. a, Abs. 3 28.08.2023 01.01.2024 geändert 

Ar. 27 Abs. 2 28.08.2023 01.01.2024 geändert 

Art. 28 Abs. 4−5 28.08.2023 01.01.2024 geändert 

Art. 28 Abs. 11 28.08.2023 01.01.2024 eingefügt 

Art. 29 Abs. 1 28.08.2023 01.01.2024 geändert 

Art. 29 Abs. 3 28.08.2023 01.01.2024 eingefügt 

Art. 32 Abs. 3–4 28.08.2023 01.01.2024 geändert 

Art. 35 Abs. 1 28.08.2023 01.01.2024 geändert 

Art. 36 Abs. 1 Bst. c, Abs. 3 28.08.2023 01.01.2024 geändert 

Art. 37 Abs. 1–2 28.08.2023 01.01.2024 geändert 

Art. 38 Abs. 2 28.08.2023 01.01.2024 geändert 

Art. 38 Abs. 3 28.08.2023 01.01.2024 gelöscht 

Art. 39 Abs. 1, 2, 5, 6 Bst. a 28.08.2023 01.01.2024 geändert 

Art. 39 Abs. 6 Bst. c 28.08.2023 01.01.2024 eingefügt 

Art. 40 Abs. 2, 7 28.08.2023 01.01.2024 geändert 

Art. 41 Abs. 1, Abs. 2 Bst. b−c, Abs. 3 28.08.2023 01.01.2024 geändert 

Art. 44 Abs. 1, 4, 6 28.08.2023 01.01.2024 geändert 

Art. 44 Abs. 7 28.08.2023 01.01.2025 eingefügt 

Art. 46 Abs. 1 Bst. a, b und d, Abs. 2 28.08.2023 01.01.2024 geändert 

Art. 46 Abs. 4 und 7 28.08.2023 01.01.2024 gelöscht 

Art. 49 Titel, Abs. 1 28.08.2023 01.01.2024 geändert 

Art. 50 Abs. 1, 2, 5, 6 28.08.2023 01.01.2024 geändert 

Art. 50 Abs. 7 28.08.2023 01.01.2024 eingefügt 

Art. 52 Abs. 3 28.08.2023 01.01.2024 geändert 

Art. 53 Abs. 1 Bst. c 28.08.2023 01.01.2024 geändert 

Art. 55 Abs. 2 28.08.2023 01.01.2024 gelöscht 

Art. 56bis 28.08.2023 01.01.2024 eingefügt 

Art. 56ter 28.08.2023 01.01.2024 eingefügt 

Anhang 1: Vorsorgeplan 1, Vorsorgeplan 2, 28.08.2023 01.01.2024 geändert 
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Vorsorgeplan 3; weitere Planelemente 

Anhang 1: Vorsorgeplan 1, Zusatzsparen 28.08.2023 01.01.2025 geändert 

Anhang 2: Ziff. 2, 4, 6, 8, 9 28.08.2023 01.01.2024 geändert 

Anhang 2: Ziff. 9 28.08.2023 01.01.2025 geändert 

Anhang 3: Ziff. 11 28.08.2023 01.01.2024 geändert 

Anhang 4 11.12.2023 01.01.2024 geändert 

Art. 18bis und 18ter 10.06.2024 01.07.2024 eingefügt 

Art. 3 Abs. 1 08.12.2025 01.01.2026 geändert 

Anhang 2 Ziff. 2 und 4 08.12.2025 01.01.2026 geändert 

Anhang 4 08.12.2025 01.01.2026 geändert 

Art. 9bis 08.12.2025 01.06.2026 eingefügt 

Art. 10 Abs. 3 08.12.2025 01.06.2026 geändert 

Art. 12 Abs. 1 und 2 08.12.2025 01.06.2026 geändert 

Art. 23 Abs. 5 08.12.2025 01.06.2026 eingefügt 

Art. 24 Abs. 6 und 7 08.12.2025 01.06.2026 geändert 

Art. 24 Abs. 8 08.12.2025 01.06.2026 eingefügt 

Art. 36 Abs. 1 und 2 08.12.2025 01.06.2026 geändert 

Art. 39 Abs. 3 08.12.2025 01.06.2026 geändert 

Art. 43 Abs. 3 08.12.2025 01.06.2026 eingefügt 

Art. 44 Abs. 7 08.12.2025 01.06.2026 eingefügt 

Art. 46 Abs. 7 08.12.2025 01.06.2026 eingefügt 

Art. 52 Abs. 7 08.12.2025 01.06.2026 eingefügt 

Anhang 1: Vorsorgeplan 1, Zusatzsparen 08.12.2025 01.06.2026 geändert 

Art. 44 Abs. 8 31.03.2026 01.06.2026 eingefügt 

Art. 46 Abs. 8 31.03.2026 01.06.2026 eingefügt 

 


